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1. Veranlassung und Aufgabenstellung 

Gegenstand des Umweltberichtes ist die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 
„Am Uhlenteich“ der Stadt Bielefeld, Stadtbezirk Mitte. Der Geltungsbereich des Bebauungspl-
angebietes liegt im räumlichen Geltungsbereich des seit dem 27.02.1965 rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. III/2/09.01 „Sattelmeyerweg – Herforder Straße – Schillerstraße – Entlas-
tungsstraße B 61“. Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungsplan „Am Uhlenteich“ gemäß 
§ 8 (3) BauGB geändert (210. FNP-Änderung). 
 
Wesentliches Planungsziel ist die „Neuausweisung des Nutzungsgefüges auf der Grundlage 
der örtlichen Bestandssituation und im Hinblick auf ein auch in Zukunft funktionsfähiges Neben-
einander unterschiedlicher Nutzungsfunktionen“ (STADT BIELEFELD 2013).  
 

 

Abb.1 Lage des Plangebietes (rote Markierung) im Stadtbezirk Mitte der Stadt Bielefeld auf Basis der To-
pografischen Karte 1:25.000. 

 
Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes eine 
Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. Aufgabe der 
Umweltprüfung ist es, die zu erwartenden Umweltwirkungen des Vorhabens darzustellen.  
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden in dem hiermit vorgelegten Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet. Der Umweltbericht bildet dabei gemäß § 2a BauGB einen Teil der Planbe-
gründung und ist bei der Abwägung dementsprechend zu berücksichtigen. Parallel wird eine 
Artenschutzprüfung erstellt (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2012). 
 
Zum Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde eine Beteiligung nach §§ 3 (1), 4 (1) BauGB 
durchgeführt. Die bei der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen werden bei der Durchfüh-
rung der Umweltprüfung berücksichtigt.  
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Untersuchungsinhalte 

Die Methodik der Umweltprüfung folgt den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.  
 
Der Umweltbericht wird wie folgt gegliedert: 

 Beschreibung der Veranlassung und der Aufgabenstellung 

 Analyse der Grundstruktur des Untersuchungsraumes 

 Bestandsanalyse durch schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung der vorhande-
nen Umweltsituation 

 Konfliktanalyse des Vorhabens 

 Darstellung von Maßnahmen zur Minderung und Kompensation von Beeinträchtigungen 

 Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 

2. Vorhabensbeschreibung und Wirkfaktoren 

2.1 Vorhabensbeschreibung 

Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ liegt im räumlichen 
Geltungsbereich des seit dem 27.02.1965 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. III/2/09.01 
„Sattelmeyerweg – Herforder Straße – Schillerstraße – Entlastungsstraße B 61“. Der rechtsver-
bindliche Bebauungsplan setzt für das Zentrum des Plangebietes ein Industriegebiet (GRZ 0,7, 
BMZ 6,0) und für die südöstlichen Teilflächen ein Gewerbegebiet (GRZ 0,6; GFZ 1,6) fest. Die 
kleinen Wohnbaugrundstücke südwestlich der Hellingstraße und beidseitig der Straße Am 
Uhlenteich sind als Mischgebiet mit einer zweigeschossigen Bebaubarkeit in offener Bauweise 
ausgewiesen. Die nördlichen und nordwestlichen Bereiche sind als öffentliche Grünfläche fest-
gesetzt. 
 
Die verkehrliche Erschließung ist über ein Straßenkreuz bestehend aus der bis in die heutigen 
Grabelandgärten reichende Hellingstraße (geplante Ausbaubreite 16 m) und die bis zum Sat-
telmeyerweg führende Straße Am Uhlenteich (geplante Ausbaubreite 10 m) vorgesehen. Von 
der Hellingstraße führt eine 10 m breite Planstraße in Richtung Jöllheide, an die nördlich ein 
größerer Parkplatz im Bereich eines geplanten Sportplatzgeländes angrenzt. Von der Straße 
Am Uhlenteich zweigt eine weitere Straßen nach Süden ab. Von diesen Verkehrsflächenaus-
weisungen ist bisher nur eine Teilfläche der Straße Am Uhlenteich in reduzierter Breite realisiert 
worden.  

Bebauungsplan Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ 

Das ca. 15,26 ha große Plangebiet des neu aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 
„Am Uhlenteich“ liegt im Stadtbezirk Mitte der Stadt Bielefeld zwischen dem Wellbach im Nord-
westen, dem Sattelmeyerweg im Nordosten, der Herforder Straße im Südosten und dem Flur-
stück 1204 der Flur 55 im Südwesten.  
 
Das Plangebiet kann entsprechend seiner aktuellen Nutzung in drei Teilbereiche unterteilt wer-
den: 

- durch Wohnnutzung geprägte Bereiche beidseitig der Hellingstraße und der Straße Am 

Uhlenteich (I) 

- die den Wohnbaubereich an der Straße Am Uhlenteich dreiseitig umschließende über-

wiegend gewerblich genutzten Bereiche (II) 

- die gärtnerisch genutzte Grabelandfläche zwischen Siedlungsrand und Wellbach (III) 
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Abb. 2 Luftbild mit Darstellung der Grenze des Bebauungsplans Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ als rote 
Strichlinie und den drei Teilflächen.  

 
Generelles Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ ist die Neuaus-
weisung des Nutzungsgefüges auf der Grundlage der örtlichen Bestandssituation zur Gewähr-
leistung eines funktionsfähigen Nebeneinanders unterschiedlicher Nutzungsstrukturen (STADT 

BIELEFELD 2013). Im Plangebiet ist die Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten, Mischge-
bieten und Gewerbegebieten sowie im Nordwesten von privaten Grünflächen geplant. Weiterhin 
sollen die Verkehrsflächen an die aktuelle Situation und den Bedarf angepasst werden. 

Allgemeines Wohngebiet 

Südwestlich der Hellingstraße und beidseitig der Straße Am Uhlenteich ist die Ausweisung ei-
nes allgemeinen Wohngebietes geplant. Der bisher als Mischgebiet festgesetzte Bereich ist bis 
auf drei Baulücken vollständig bebaut. Des Weiteren wird der bislang als Industriegebiet aus-
gewiesene Bereich nordöstlich der Hellingstraße und südlich der Straße Am Uhlenteich auf-
grund der tatsächlichen Wohnnutzung in das neue Baugebiet integriert. Es ist eine zweige-
schossige Bebaubarkeit in offener Bauweise geplant. Die überbaubare Grundstücksfläche des 
allgemeinen Wohngebietes wird auf den Bereich der vorhandenen Straßenrandbebauung be-
grenzt und die Grundflächenzahl auf 0,4 sowie die Geschossflächenzahl auf 0,8 festgelegt 
(STADT BIELEFELD 2013). 

Mischgebiet 

Der nordöstlich der Hellingstraße und nördlich der Straße Am Uhlenteich liegende Teilbereich 
soll zukünftig sowohl für Wohnen als auch für wohnverträgliches Gewerbe zur Verfügung ste-
hen. Dies gilt auch für die Flächen am Ende der Straße Am Uhlenteich und bisher als Industrie-
gebiet festgesetzte Flächen auf den Grundstücken Herforder Straße 299b+c sowie 3299g+h. 
Dieser Bereich soll den Übergang zwischen wohnlich genutzten Flächen im Westen und Ge-
werbeflächen im Osten darstellen. Bei einer maximal zweigeschossigen Bebaubarkeit innerhalb 
des Mischgebietes wird die Grundflächenzahl auf 0,5 und die Geschossflächenzahl auf 1,0 
festgesetzt (STADT BIELEFELD 2013).  
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Entwurf zum Bebauungsplan Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ (STADT BIELEFELD 2013).   



Gewerbegebiet  

Für die Bereiche der bisherigen Gewerbe- und Industriegebiete im Norden, Osten und Süden 
des Plangebietes ist die Festsetzung eines Gewerbegebietes geplant. Zur künftigen Steuerung 
des Einzelhandels sind im Bebauungsplan zwei unterschiedliche Gebietstypen vorgesehen. In 
dem Bereich entlang der Herforder Straße zwischen Hellingstraße und der bisherigen Privat-
straße ist das Gebiet GE1 ausgewiesen, in dem nicht zentrenrelevanter Einzelhandel bis zur 
Schwelle der Großflächigkeit gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO zulässig ist. Für die übrigen Bereiche 
(GE2) werden zugunsten von produzierenden und artverwandten Nutzungen Einzelhandelsbe-
triebe gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen.  
 
Für die direkt an die Herforder Straße angrenzenden Bereiche sind eine Mindestgeschossigkeit 
von zwei Vollgeschossen und eine Maximalgeschossigkeit von vier Vollgeschossen bei einer 
Grundflächenzahl von 0,8 und einer maximalen Geschossflächenzahl von 2,4 vorgesehen. Die 
rückwärtigen Grundstücksflächen und die entlang der parallel zum Sattelmeyerweg verlaufen-
den Straße liegenden Bereiche dürfen maximal dreigeschossig bei einer Grundflächenzahl von 
0,6 und einer Geschossflächenzahl von 1,8 bebaut werden (STADT BIELEFELD 2013).  

Private Grünfläche 

Im Norden des Plangebietes befinden sich seit langer Zeit gärtnerisch genutzte Freiflächen. Die 
im wirksamen Bebauungsplan bisher als Industriegebiet bzw. als öffentliche Grünfläche ausge-
wiesenen Flächen sollen weiterhin zur individuellen Freizeit- und Erholungsnutzung zur Verfü-
gung stehen und werden deshalb als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung wohnungs-
ferne Gärten festgesetzt. Der Landschaftsplan Bielefeld-Ost setzt im Bereich des Naturschutz-
gebietes 2.1-1 „Großer Bruch am Wellbach" südlich des Waldrandes einen 10 m breiten 
Schutzstreifen fest. Dieser Schutzstreifen wird als öffentliche Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB über-
nommen und nach Westen bis zur Straße Jöllheide ergänzt (STADT BIELEFELD 2013).  

Verkehrliche Erschließung 

Der durch Wohnnutzung geprägte Bereich wird weiterhin durch die Hellingstraße erschlossen. 
Im Bereich der Grabelandgärten ist eine Wendeanlage und ggf. der Ausbau vorhandener Stell-
platzflächen geplant. Die bisher mit 16 m festgesetzte Straßenbreite soll auf 8,5 m bis 9,5 m 
reduziert werden. Die Straße Am Uhlenteich soll als Stichstraße mit Wendemöglichkeit ausge-
baut werden. Die geplante Breite von 16 m soll auf überwiegend 5 m reduziert werden.  
 
Die Misch- und Gewerbegebiete im östlichen Teil des Plangebietes sollen über die Herforder 
Straße und den Sattelmeyerweg erschlossen werden. Die von der Herforder Straße rechtwinklig 
verlaufende Privatstraße soll als öffentliche Verkehrsfläche mit 7,5 m Breite mit Wendemöglich-
keit ausgewiesen werden. Es ist geplant, die Verbindung zwischen der Privatstraße und der 
Straße Am Uhlenteich durch einen Fuß- und Radweg herzustellen.  
 
Der heutige Wirtschaftsweg entlang der Gärten am Wellbach zwischen den Straßen  Jöllheide 
und Sattelmeyerweg soll planungsrechtlich gesichert und mit der Zweckbestimmung Fuß- und 
Radweg in einer Breite von 3 m festgesetzt werden (Stadt BIELEFELD 2012). 

2.2 Bestandssituation 

Das Plangebiet liegt im Nordosten des Stadtbezirkes Mitte der Stadt Bielefeld. Westlich des 
Plangebietes erstreckt sich eine Gewerbebrache, südlich verläuft die Herforder Straße und öst-
lich grenzt ein Industriegebiet an. Der Wellbach bildet die nördliche Grenze des Plangebietes.  
 
Im Plangebiet lassen sich anhand der Nutzung drei Teilbereiche differenzieren. Dies sind die 
durch Wohnbebauung geprägten Bereiche beidseitig der Hellingstraße und der Straße Am 
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Uhlenteich, die den Wohnbaubereich an der Straße Am Uhlenteich dreiseitig umschließende 
überwiegend gewerblich genutzten Bereiche und die Kleingartenanlage im Norden des Plange-
bietes. 

2.3 Wirkfaktoren des Vorhabens  

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
Nr. III/2/09.01 „Sattelmeyerweg – Herforder Straße – Schillerstraße – Entlastungsstraße B 61“. 
Dieser weist große Bereiche als Industrie-, Gewerbe- und Mischgebiet sowie als öffentliche 
Verkehrsfläche aus; Teilbereiche der Kleingartenanlage sind als öffentliche Grünfläche festge-
setzt. Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ werden 
im Wesentlichen die derzeitigen Nutzungen im Plangebiet planungsrechtlich gesichert. Dies 
umfasst die Festsetzungen von Gewerbe-, Misch- und allgemeinen Wohngebieten. Der Flä-
chenanteil der öffentlichen Verkehrsfläche wird reduziert, wohingegen sich die Fläche der öf-
fentlichen Grünfläche erhöhen wird. Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes werden 
sich daher sowohl der Anteil an Festsetzungen von „störenden“ Nutzungen (Industrie- und Ge-
werbegebiet) als auch die Gesamtfläche der Baugebiete verringern. In den Wohn- und Misch-
gebieten wird der Anteil der überbaubaren Grundstücksflächen gegenüber den aktuell rechts-
wirksamen Festsetzungen zurückgenommen. 
 
Die Bestandssituation entspricht in einigen Teilbereichen im Plangebiet nicht den Festsetzun-
gen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. III/2/09.01. Dies betrifft insbesondere bisher 
unbebaute Bereiche im Zentrum und Osten des Plangebietes, auf denen aktuell Brachflächen 
und kleinere Obstwiesen vorkommen. Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ werden diese Bereiche überbaut, wodurch sich naturschutzfachlich 
relevante Wirkungen ergeben, die im Folgenden dargestellt werden. Infolge der bestehenden 
Planungssituation haben diese Wirkungen aber keine Eingriffsrelevanz.  
 
Von dem Vorhaben oder durch einzelne Vorhabensbestandteile gehen unterschiedliche Wir-
kungen auf die zu betrachtenden Umweltschutzgüter aus. Die dabei entstehenden Wirkfaktoren 
können baubedingter, anlagebedingter oder betriebsbedingter Art sein und dementsprechend 
temporäre oder nachhaltige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter mit sich bringen.  
 
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ergeben sich die folgenden Wirkungen: 
 

 Überbauung von planungsrechtlich als Industrie- und Gewerbegebiet bzw. Verkehrsflä-

che ausgewiesenen Brachflächen und Obstwiesen 

 Ausweisung eines 10 m breiten Schutzstreifens südlich des Wellbaches zur Entwick-

lung von landschaftspflegerischer Nutzung 

 im geringen Umfang Inanspruchnahme von privater Grünfläche (Kleingartenanlage) für 

Verkehrsflächen 

 
Neben der bau- und anlagebedingten Inanspruchnahme der Grundfläche können von der ge-
planten und aktuellen gewerblichen Nutzung betriebsbedingte Wirkungen in Form von 
Lärmemissionen und Erschütterung auf das Schutzgut Mensch ausgehen. In diesem Zusam-
menhang wurden durch Büro AKUS GMBH (2011A UND B) zwei schalltechnische Gutachten und 
durch die Dekra (DEKRA 2011) ein Erschütterungsgutachten erarbeitet. 
 
In der folgenden Tabelle werden alle denkbaren Wirkungen des Vorhabens als potenzielle Wirk-
faktoren zusammengestellt.  
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Tab. 1    Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ in Bielefeld. 

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung betroffene 

Schutzgüter 

baubedingt 

Bauphase der 
Infrastruktur und 
der Gebäude  

Bodenverdichtungen, Bo-
denabtrag und Verände-
rung des (natürlichen) 
Bodenaufbaus. Ggf. Bau-
maßnahmen im geologi-
schen Untergrund  

Lebensraumverlust/ 
-degeneration 

Tiere 
Pflanzen 

Bodendegeneration und Verdich-
tung/Veränderung 

Boden 

Entfernung von Gehölzen 
und krautiger Vegetation 

Lebensraumverlust/ 
-degeneration 

Pflanzen 
Tiere 

Baustellenbetrieb Lärmemissionen durch den 
Baubetrieb; 
stoffliche Emissionen (z. B. 
Staub) durch den Baube-
trieb 

Störung von Anwohnern  
Beeinträchtigung der Gesundheit, 
ggf. stoffliche Einträge in den Boden 
und in das Grundwasser 

Menschen 
Gesundheit 
Tiere 
Wasser 
Luft 

anlagebedingt 

Errichtung der  
Gebäude- und 
Verkehrsflächen 

Versiegelung und nachhal-
tiger  
Lebensraumverlust 

Lebensraumverlust, Veränderung 
der Standortverhältnisse, Zerschnei-
dung von Lebensräumen  

Tiere 
Pflanzen 

Bodenverlust Boden 

Verringerung der Versickerungsrate, 
erhöhter Oberflächenabfluss 

Wasser 

Ggf. Veränderung von Klimatopen Klima 

Gebäudeneubau visuelle  
Beeinträchtigung 

Ggf. Veränderung des Landschafts-
bildes  

Menschen 
Landschaft 

Anlage von Haus-
gärten und  
Grünflächen 

nachhaltige Veränderung 
der Standortbedingungen 

Lebensraumverlust, Veränderung 
der Standortverhältnisse, Zerschnei-
dung von Lebensräumen  

Tiere 
Pflanzen 

betriebsbedingt 

Emissionen aus 
Heizungsanlagen 
und Kraftfahrzeu-
gen 

Belastung der Atmosphäre zusätzliche Belastung der Atmosphä-
re insbesondere durch CO2-Ausstoß 

Menschen 
Gesundheit 
Luft 

Gewerbliche Nut-
zung 

Ggf. zusätzliche 
Lärmemission  

zusätzliche Belastung der Umge-
bung 

Menschen 
Gesundheit 
Tiere 
Luft 

Kraftfahrzeugver-
kehr 

Lärmemissionen durch 
zusätzlichen Kfz-Verkehr  

zusätzliche Belastung der Umge-
bung 

Menschen 
Gesundheit 
Tiere 

 
Bei der Beurteilung der Wirkfaktoren ist die Vorbelastung im Plangebiet durch die vorhandene 
gewerbliche Nutzung sowie die Belastungen durch die südlich verlaufende Herforder Straße 
und weitere vorhandene Verkehrswege zu berücksichtigen.  

2.4 Untersuchungsinhalte 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden Me-
thodik und Untersuchungsumfang der Umweltprüfung abgestimmt. Der Untersuchungsumfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wurde durch den Stadtentwicklungsausschuss be-
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schlossen. Dementsprechend ergibt sich unter Berücksichtigung der Wirkfaktoren sowie der 
fachbehördlichen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung die folgende Vor-
gehensweise: 
 

Tab. 2    Untersuchungsinhalte der Umweltprüfung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 
„Am Uhlenteich“ (BIELEFELD 2010A) 

Schutzgut als Be-
lang des Umwelt-
schutzes nach § 1 
Abs. 6 BauGB 

Teil-
schutzgut 

  Untersuchungsumfang 

Tiere und Pflanzen / 
biologische Vielfalt 

 Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist nicht betroffen. Mögliche 
Auswirkungen auf den Artenschutz und die biologische Vielfalt sind zu un-
tersuchen. 

Landschaft 

 

 Im Bereich der Grabelandgärten unmittelbar neben dem Naturschutzgebiet 
bzw. innerhalb des Landschaftsschutzgebietes sind Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Landschaft genau zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur 
Minderung der Beeinträchtigung festzusetzen. 

Mensch Erholung Die Grabelandgärten stellen einen wichtigen Erholungsraum dar. Die sich 
durch die benachbarte gewerbliche Nutzung ergebenden Beeinträchtigun-
gen des Schutzgutes Mensch, Teilschutzgut Erholung, sind zu beschreiben 
und zu bewerten. 

Mensch 
Immissi-
onsschutz 

Die vorhandenen und zu sichernden gewerblichen Bauflächen grenzen un-
mittelbar an durch Wohnnutzung geprägte Bauflächen. Das an sich unver-
trägliche, aber gewachsene Nebeneinander ist im Hinblick auf ein vertretba-
res Maß an Immissionsbelastung schalltechnisch zu untersuchen und durch 
geeignete Festsetzungen zur Immissionsminderung planungsrechtlich neu 
zu strukturieren. 

Die hohe Verkehrsbelastung auf der Herforder Straße führt zu einer starken 
Verlärmung der straßenbegleitenden Bauflächen. Die Auswirkungen auf die 
dortigen Büroräume sowie sonstigen Kommunikations- und Arbeitsräume 
sind schalltechnisch zu untersuchen und es sind entsprechende Schutzfest-
setzungen zu treffen. 

Boden Altlasten 

Die bekannten Altlasten und Altstandorte sind entweder saniert oder es ge-
hen von ihnen keine Gefahren für die vorhandenen bzw. geplanten Nutzun-
gen aus. Weitergehende Untersuchungen sind im Rahmen der Umweltprü-
fung nicht erforderlich. 

 
Boden-
schutz 

Besondere Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sind, da  keine neu-
en Baugebiete ausgewiesen werden und als zusätzliche Bodenbefestigun-
gen außerhalb der Bauflächen nur ein Fuß- und Radweg am Siedlungsrand 
sowie eine Fläche für Gemeinschaftsstellplätze festgesetzt werden, nicht zu 
erwarten. 

Wasser 
Grund-
wasser 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines festgesetzten oder derzeit 
geplanten Wasserschutzgebietes. Die Größe der Bauflächen insgesamt wird 
geringer, der Versiegelungsumfang ebenfalls. Die Ausweisungen zu den 
überbaubaren Grundstücksflächen und zur Grundflächenzahl lassen auch 
keine umfangreichere zulässige Bodenbefestigung erwarten. Zusätzliche 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Grundwasser durch die Überplanung 
werden nicht erwartet. 

 
Ober-
flächen-
gewässer 

Das Gewässer Nr. 20, der Wellbach, ist stark verschmutzt. Konzepte für 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerökologie bestehen bereits. 
Danach sind z. B. die naturfernen Gewässerbefestigungen am Wellbach und 
die ufernahe Grabelandnutzung mit aufstehenden Hütten zu entfernen. 

Im Rahmen der Umweltprüfung sollen auch unter Berücksichtigung des 
Hochwasserschutzes die Auswirkungen der Planung auf den Wellbach un-
tersucht werden. Ebenso soll die Möglichkeit der Niederschlagswasserbe-
seitigung nach § 51 a LWG innerhalb des Plangebietes untersucht werden.  
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Schutzgut als Be-
lang des Umwelt-
schutzes nach § 1 
Abs. 6 BauGB 

Teil-
schutzgut 

  Untersuchungsumfang 

Klima  

Der Planbereich befindet sich in einem nicht klimaempfindlichen Gebiet. Re-
levante kaltluftproduzierende Flächen sind nicht vorhanden. 

Durch die intensive Benutzung der vorhandenen Verkehrswege – insbeson-
dere der Herforder Straße – bestehen erhebliche Vorbelastungen durch 
Luftschadstoffe. Bei der Ausnutzung der geplanten max. Viergeschossigkeit 
und der künftig zulässigen Grundflächenzahl von 0,8 in den GE-Gebieten 
entlang der Herforder Straße könnte sich die Belüftungssituation im Stra-
ßenraum verschlechtern und damit die Belastung im Randbereich der Her-
forder Straße erhöhen. Es ist zu prüfen, ob die Grenzwerte der 22. BImSchV 
eingehalten werden. 

Kultur- und  
Sachgüter 

 

 Kultur- und Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen. 

3. Grundstruktur des Untersuchungsraumes 

3.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 
„Am Uhlenteich“. In die Betrachtung einbezogen werden angrenzende Flächen, sofern diese für 
die Aspekte der Umweltprüfung relevant sind. 

3.2 Geografische und politische Lage 

Das Plangebiet liegt auf dem Stadtgebiet Bielefeld, Stadtbezirk Mitte, Regierungsbezirk Det-
mold.  

3.3 Fachplanungen und Schutzgebiete 

3.3.1 Regionalplan 

Der Regionalplan Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld des Regierungsbezirkes Detmold stellt die 
bebauten Bereiche im Plangebiet als „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzung“ dar. 
Die Freiflächen im Plangebiet werden als Flächen mit Freiraumfunktion (Regionale Grünzüge 
und Flächen zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung) ausgewiesen 
(BEZ. REG. DETMOLD 2012).  

3.3.2 Bauleitplanung 

Flächennutzungsplan 

Der ca. 7,4 ha große Änderungsbereich der 210. Flächennutzungsplanänderung „Am Uhlen-
teich“ umfasst Teilbereiche des neu aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 „Am 
Uhlenteich“ (südliches Teilgebiet) sowie nordwestlich des Bebauungsplangebietes liegende 
Bereiche, die in der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplanes als Verkehrsfläche darge-
stellt sind. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das südliche Teilgebiet als Gemischte Bau-
fläche (1) bzw. als Gewerbliche Baufläche (2) dar. Im Bereich der Grabelandflächen sind Grün-
flächen (4) und eine Verkehrsstraße (3) ausgewiesen. Die Verkehrsstraße (3) wird nordwestlich 
weitergeführt und ist als Verbindung zwischen Engersche Straße und Herforder Straße mit An-
bindung an die Rappoldstraße und Hellingstraße vorgesehen (STADT BIELEFELD 2010A). 
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Abb. 4 Wirksame Fassung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld. Die schwarze Strichlinie stellt 
den Änderungsbereich der 210. Flächennutzungsplanänderung dar. (STADT BIELEFELD 2010A). Das 
südliche Teilgebiet ist rot eingekreist. 

 
Die 210. Flächennutzungsplanänderung stellt für das südliche Teilgebiet zukünftig gemischte 
Bauflächen (1) und Wohnbauflächen (2) dar. Im Bereich der Grabelandflächen ist die Auswei-
sung von Grünflächen (4) geplant. Die geplante Verkehrsstraße wird aufgehoben und die Flä-
chen werden dem jeweiligen Bereich (Wohnbaufläche, Wald, landwirtschaftliche Fläche mit 
Zweckbestimmung geeigneter Erholungsraum) entsprechend dargestellt (STADT BIELEFELD 

2010A). 
 

 

Abb. 5 210. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld. Die schwarze Strichlinie stellt den 
Änderungsbereich der 210. Flächennutzungsplanänderung dar. (STADT BIELEFELD 2010A). Das südli-
che Teilgebiet ist rot eingekreist. 
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Legende: 

1 = Gemischte Baufläche 

2 = Gewerbliche Baufläche  
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6 = landwirtschaftl. Flächen 

7 = Wohnbauflächen 

 

 

Legende: 

1 = Wohnbaufläche 

2 = Gemischte Bauflächen 

3 = Straßennetz III. Ordnung 

4 = Grünflächen 

5 = Flächen für Wald 
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Bebauungsplan 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. III/2/09.01 „Sattelmeyerweg – Herforder Straße – 
Schillerstraße – Entlastungsstraße B 61“wird im Kap. 2.1 „Vorhabensbeschreibung“ dargestellt. 

3.3.3 Naturschutzfachliche Planungen 

Landschaftsplanung 

Der nordwestliche Teilbereich des Plangebietes liegt im räumlichen Geltungsbereich des Land-
schaftsplanes Bielefeld Ost (STADT BIELEFELD 2005 und 2011A).  
 

 

Abb. 6 Landschaftsplan Bielefeld Ost. Die schmale rote Strichlinie stellt die Grenze des Plangebietes dar 
(STADT BIELEFELD 2005). 

 
Legende: 
rote Schraffur (vorwiegend im Nordosten):   NSG 2.1-1 „Großer Bruch am Wellbach“ 
grüne Schraffur (vorwiegend im Südwesten):   LSG 2.2-1 „Ravensberger Hügelland“ 
grüne und blaue Flächen/Punkte:    Festsetzungen zu Pflege- und  
        Entwicklungsmaßnahmen 

Naturschutzgebiet 

Nördlich des Plangebietes liegt das Naturschutzgebiet 2.1-1 „Großer Bruch am Wellbach“ mit 
einer Größe von 37,5 ha. Als Schutzziel ist die Erhaltung und Pflege eines Eichen-Hainbuchen-
Waldkomplexes mit seltenen Bruchausbildungen des Erlenbruches, der Sumpfwiesenbestände 
und des Bacherlen-Eschenwaldes genannt. Zusätzlich dient es zur Erhaltung, Pflege und Wie-
derherstellung natürlicher Waldbestände, Überflutungsbereiche, Sumpfwiesen und Niederungs-
bereiche am Well- und Aßbach sowie von einem zum Teil mit Wasser gefüllten Bombentrichter 
mit wertvollen Lebensräumen für unterschiedliche gefährdete Tier- und Pflanzenarten (STADT 

BIELEFELD 2005).  
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Landschaftsschutzgebiet 

Der nordwestliche Teilereich des Plangebietes liegt im Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 „Ravens-
berger Hügelland“ (STADT BIELEFELD 2005). 
 
Die folgenden Ziele sind Schutzgegenstand dieses Landschaftsschutzgebietes:  
 

 Erhaltung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als natürliche Lebensgrundla-

gen mit ihren komplexen Wirkungszusammensetzungen in einer durch die Landwirtschaft 

und Streubebauung geprägten Landschaft  

 Erhaltung und Wiederherstellung eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes mit ge-

wässerführenden Talsystemen, Grünlandwirtschaft in Niederungsbereichen, Wäldern und 

anderen Landschaftselementen 

 Erhaltung zusammenhängender, wenig bebauter Landschaftsräume  

 Sicherung der Freiräume wegen ihrer besonderen Bedeutung für die ruhige Feierabend- 

und Wochenenderholung 

Maßnahmen zur Anlage, Wiederherstellung oder Pflege naturnaher Lebensräume  

Im direkten Umfeld des Plangebietes sind die folgenden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
im Landschaftsplan Bielefeld-Ost festgesetzt: 
 
Maßnahme 5.1-9: 
Wellbach westlich des Sattelmeyerweges: 
Die Grabeland-, Kleingarten-, Kleinvieh- und Wochenendhausanlagen sind in einer Breite von 
mindestens 10 m von der südlichen Uferlinie des Wellbaches aus mit allen Befestigungen voll-
ständig zu beseitigen und die Flächen sind für die landschaftspflegerische Nutzung zu entwi-
ckeln. 
 
Maßnahme 5.1-10: 
Wellbach zwischen Jöllheide und Teich nördlich der Straße Wallbreede: 
Die naturfernen Gewässerbefestigungen am Wellbach sind zu entfernen. 
 
Maßnahme 5.1-12: 
Wald westlich des Sattelmeyerweges sowie südwestlich des Hofes Sattelmeyer Weg Nr. 1: 
Die Müll- und Unratablagerungen in den Bombentrichtern sind ordnungsgemäß zu beseitigen.  

Gesetzlich geschützte Biotope 

Nördlich des Plangebietes verläuft innerhalb des Naturschutzgebietes „Großer Bruch am Well-
bach“ das gesetzlich geschützte Biotop mit der Kennung GB-3917-366. Dabei handelt es sich 
um ein geschütztes Biotop vom Typ Auwälder (LANUV 2012). 

Biotopkatasterflächen 

Die Biotopkatasterfläche BK-3917-622 umfasst große Bereiche des Naturschutzgebietes „Gro-
ßer Bruch am Wellbach“. Die Biotopkatasterfläche stellt ein großes zusammenhängendes 
Waldgebiet mit Buchen-, Eichen- und Auenwäldern und einigen Grünlandparzellen südöstlich 
von Schildesche dar.  
Westlich grenzt an diese die Biotopkatasterfläche BK-3917-662 „Randflächen am NSG Großer 
Bruch am Wellbach“ an. Dies ist eine Grünland- Randfläche am Waldgebiet des NSG Großer 
Bruch (LANUV 2012). 
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Abb. 7 Gesetzlich geschützte Biotope und Biotopkatasterflächen in der Umgebung des Plangebietes 
(schmale rote Strichlinie) (LANUV 2012) 

Zielkonzept Naturschutz  

Das Zielkonzept Naturschutz der Stadt Bielefeld weist die bebauten Bereiche im Plangebiet als 
Bereiche mit geringer oder ohne Naturschutzfunktion und die Freiräume im Bereich der Klein-
gartenanlage und entlang des Wellbaches als Landschaftsräume mit hoher Naturschutzfunktion 
aus. Die Bereiche nordöstlich des Plangebietes sind als Naturschutzvorranggebiete dargestellt 
(STADT BIELEFELD 1997). 
 

 
 

Abb. 8 Zielkonzept Naturschutz der Stadt Bielefeld. Die schmale rote Strichlinie stellt die Grenze des Plan-
gebiete dar (STADT BIELEFELD 1997). 
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4. Schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung der vorhandenen Um-

weltsituation sowie Konfliktanalyse 

4.1 Methodik 

Beschreibung und Bewertung der vorhandenen Umweltsituation 

Im Rahmen einer Bestandsermittlung wird im Folgenden die bestehende Umweltsituation im 
Bereich des Plangebietes ermittelt und bewertet. Dazu wurden Informationen bei den Fachbe-
hörden eingeholt und die vorliegenden Informationen aus Datenbanken und aus der Literatur 
ausgewertet. Das Plangebiet und dessen Umfeld wurden am 19. und 20.07.2011 sowie am 
20.02.2012 begangen. Im Plangebiet sind die Biotoptypen flächendeckend erfasst worden. Im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben wurden zwei Fachgutachten zum Themenkomplex Schall 
(AKUS GMBH 2011A UND B) und ein Erschütterungsgutachten (DEKRA 2011) erarbeitet. 
 
Gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung die Auswir-
kungen auf folgende Schutzgüter zu prüfen:  

 Menschen und menschliche Gesundheit 

 Tiere 

 Pflanzen 

 Boden 

 Wasser 

 Klima und Luft 

 Landschaft 

 Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen  

Konfliktanalyse 

Ziel der Konfliktanalyse ist es, die mit dem geplanten Vorhaben verbundenen unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erarbeiten. Dazu werden für jedes Schutzgut, für das 
potenzielle Beeinträchtigungen zu erwarten sind, zunächst die relevanten Wirkfaktoren be-
schrieben und die geplanten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen benannt. Unter Be-
rücksichtigung dieser Faktoren und vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation der Schutz-
güter werden abschließend die verbleibenden, unvermeidbaren Beeinträchtigungen abgeleitet.  
 
Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes können ggf. Eingriffe in den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild verbunden sein. Diese Eingriffe werden gemäß §§ 14 und 15 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) analysiert, quantifiziert und, sofern erforderlich, durch geeignete 
Maßnahmen kompensiert.  
 
Gegenstand einer qualifizierten Umweltprüfung ist die Betrachtung anderweitiger Planungsmög-
lichkeiten. 
 
Die artenschutzrechtlichen Aspekte des Vorhabens werden im Rahmen einer gesonderten Ar-
tenschutzprüfung (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2012) betrachtet. 

4.2 Null-Variante und anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das Baugesetzbuch (Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a) fordert die Betrachtung der Null-Variante 
sowie „anderweitiger Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind“.  
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Ziel der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ ist die Neuaus-
weisung des Nutzungsgefüges auf der Grundlage der örtlichen Bestandssituation. Dies bedeu-
tet, dass die Festsetzungen im Wesentlichen die vorhandene Nutzung im Plangebiet sichern. 
Ein weiteres Planungsziel ist die Sicherung eines auch in Zukunft funktionsfähigen Nebenei-
nanders unterschiedlicher Nutzungsfunktionen. Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist 
erforderlich, um die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung des 
Plangebietes entsprechend den heutigen Zielvorstellungen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rechtsgrundlagen zu treffen.  
 
Vor dem Hintergrund der genannten Zielsetzung und unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Strukturen im Plangebiet ergeben sich keine anderweitigen Planungsmöglichkeiten für das ge-
plante Vorhaben.  

4.3 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit 

4.3.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit  

4.3.1.1 Schallemissionen 

Bestandsanalyse 

Auf die im Plangebiet vorhandene Wohnbebauung wirken Geräusch-Immissionen durch Ge-
werbebetriebe im Plangebiet sowie durch Schienen- und KFZ-Verkehr der umliegenden öffentli-
chen Verkehrswege. Zur Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen der bestehenden Wohnbe-
bauung durch die gewerbliche Nutzung und den Schienen- und KFZ -Verkehr wurden schall-
technische Gutachten zu den Themenkomplexen Gewerbe- sowie Verkehrslärm erstellt (AKUS 

GMBH 2011A UND B). 

Gewerbelärm 

Im Plangebiet befinden sich nördlich der Herforder Straße und in dem Bereich zwischen der 
Stichstraße Herforder Straße und Sattelmeyerweg Gewerbebetriebe, von denen Lärmemissio-
nen auf die angrenzende Wohnbebauung ausgehen können. Weiterhin ist das Betonwerk nörd-
lich der Wohnbebauung an der Straße Am Uhlenteich als Lärmemissionsquelle betrachtungsre-
levant.  

Verkehrslärm 

Der KFZ-Verkehr der südlich des Plangebietes verlaufenden Herforder Straße und der Schie-
nenverkehr der westlich des Plangebietes vorhandenen Bahnlinie zwischen Herford und Biele-
feld stellen Lärmemissionsquellen dar, von denen Beeinträchtigungen auf die Wohnbebauung 
im Plangebiet ausgehen können. 

Konfliktanalyse 

Gewerbelärm 

Die Gutachter (AKUS 2012B) definieren fünf Bereiche im Plangebiet, in denen Gewerbebetriebe 
vorhanden sind und die als GE festgesetzt werden sollen. Für diese Bereiche bringen die Gut-
achter einen GE-typischen, flächenhaften Emissionspegel in Ansatz. Demgegenüber werden 
die Geräusch-Abstrahlungen des Betonwerkes in Einzelquellen aufgelöst, da ein flächenhafter 
Emissionsansatz den tatsächlichen Gegebenheiten nicht gerecht werden würde. Auf Grundlage 
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der ermittelten Geräuschquellen können Schall-Leistungs-Beurteilungspegel für das Betonwerk 
festgelegt werden. Unter Zugrundelegen der genannten Ausgangsdaten werden EDV-gestützte 
Schallausbreitungsberechnungen für die Ebenen des EG, 1. OG, 2. OG tags sowie für die Ebe-
ne 1.OG nachts durchgeführt und dargestellt. Zusammenfassend kommen die Gutachter zu 
folgendem Ergebnis: 
 
Nachts wird an der Wohnbebauung an der Straße Am Uhlenteich und an der Hellingstraße - mit 
Ausnahme des Hauses Hellingstraße 4/4a - der WA-Richtwert eingehalten. An diesem Wohn-
haus sowie an der Wohnbebauung entlang der Stichstraße Herforder Straße wird nachts der 
MI-Richtwert eingehalten. Tags wird an der Wohnbebauung an der Straße Am Uhlenteich und 
an der Hellingstraße der MI-Richtwert eingehalten. Eine Ausnahme stellen zwei Wohnhäuser 
mit Pegeln bis 62 dB(A) an der Hellingstraße dar, die mit 2 dB(A) oberhalb des MI-Richtwertes 
belastet sind. An der Wohnbebauung entlang der Stichstraße Herforder Straße wird - mit Aus-
nahme des Hauses 299A - der MI-Richtwert eingehalten. An dem Haus 299A, welches mit ei-
nem Gewerbebetrieb verknüpft ist, wird der GE-Richtwert eingehalten (AKUS GMBH 2011B). 
 
Die Gutachter stellen zusammenfassend fest, dass eine WA-Festsetzung für die Wohnbebau-
ung an der Straße Am Uhlenteich und an der Hellingstraße mit dem Gewerbe verträglich ist, 
wenn die mit MI-typischen Pegeln belasteten WA-Bereiche als Geräusch vorbelastet gekenn-
zeichnet und rechtlich gesichert werden (AKUS GMBH 2011B).  

Verkehrslärm 

Unter Berücksichtigung der Zugbelastungszahlen der Deutschen Bahn ermitteln die Gutachter 
Emissionspegel für die Bahnstrecken 1700 und 2990. Für die Abschnitte I bis IV der Herforder 
Straße werden auf Grundlage der Verkehrsmengen im Jahr 2008 der Stadt Bielefeld Emissi-
onspegel berechnet. Unter Zugrundelegen dieser Daten werden Ausbreitungsberechnungen für 
die Ebene des 1. Obergeschosses ermittelt. Zusammenfassend kommen die Gutachter zu fol-
gendem Ergebnis: 
 
Tags werden an der überwiegenden Wohnbebauung ≤ 55 dB(A) und an der südwestlichen 
Wohnbebauung ≤ 64 dB(A) erreicht. Nachts wirken an der überwiegenden Wohnbebauung ≤ 50 
dB(A) und an der südwestlichen Wohnbebauung ≤ 56 dB(A). Unter Berücksichtigung der rele-
vanten Regelwerke bedeutet dies, dass an der vorhandenen Wohnbebauung überwiegend Pe-
gel auf dem Mischgebiets- und Wohngebiets-Niveau der 16. BImSchV vorliegen. Zwei Wohn-
gebäude im Plangebiet sind nachts um bis zu 2 dB(A) höher belastet als der MI-Wert der 16. 
BImSchV (AKUS GMBH 2011A). 
 
„Damit liegen - vor dem Hintergrund der beabsichtigten WA-Ausweisung und gemessen an dem 
idealtypischen WA-Werten des Beiblattes 1 der DIN 18005 - zwar belästigende Geräuschpegel 
vor, es sind jedoch noch gesunde Wohnverhältnisse im Sinne des BauGB zu konstatieren. Für 
die Wohnhäuser Hellingstraße 1c, 4 und 4a hingegen muss für den Beurteilungszeitraum 
„Nacht“ an den Süd- und z. T. an den Westfassaden von ungesunden Wohnverhältnissen aus-
gegangen werden (AKUS GMBH 2011A). 

4.3.1.2 Schadstoffbeeinträchtigungen 

Vorhabensbedingte, umweltrelevante Schadstoffemissionen durch die Neuaufstellung des Be-
bauungsplanes „Am Uhlenteich“ sind nicht zu erwarten. Es besteht kein weiterer Untersu-
chungsbedarf. 

4.3.1.3 Beeinträchtigungen durch Erschütterungen 

Bestandsanalyse 
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Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein Betonsteinwerk an der Herforder Straße 299. Pro-
duktionsprozesse finden z. Zt. nur noch in dem südwestlichen Hallenteil statt. Zur Beurteilung 
der durch die Produktionsprozesse des Betonwerkes ggf. ausgelösten Beeinträchtigungen auf 
die menschliche Gesundheit wurde ein Erschütterungsgutachten erstellt (DEKRA 2011). Das 
Gutachten soll die durch den Betrieb verursachten Erschütterungen an dem am ungünstigsten 
gelegenen Wohnhaus an der Straße Am Uhlenteich 5 messen und deren Auswirkungen auf der 
Grundlage der entsprechenden DIN-Verordnungen auswerten.  

Konfliktanalyse 

Im Rahmen des Erschütterungsgutachtens wurden die durch die Betriebsprozesse verursach-
ten Erschütterungen an den am ungünstigsten gelegenen Wohnhaus ermittelt und bewertet. An 
den Messpunkten des Wohnhauses Am Uhlenteich 5 wurden Schwingstärken von KBF< 0,01 
nicht überschritten. Der Vergleich mit den Anhaltswerten der DIN 4150-2 zeigt, dass diese mit 
erheblichen Sicherheiten eingehalten werden und auch bei zehnfach stärkeren Erschütte-
rungswirkungen von einer Einhaltung der Anhaltswerte auszugehen ist (DEKRA 2011). Relevan-
te Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit durch den Betrieb des Betonwerkes sind 
daher nicht zu erwarten.  

4.3.1.4 Erholung 

Bestandsanalyse 

Den Wohngebieten und den gewerblich genutzten Bereichen im Plangebiet kann keine Bedeu-
tung für die Erholungsnutzung zugesprochen werden. Demgegenüber weist die Kleingartenan-
lage im Norden des Plangebietes eine hohe Bedeutung für die individuelle Freizeitnutzung auf. 
Da das Gelände für die Öffentlichkeit nicht zugängig ist, ist deren Bedeutung für die wohnum-
feldnahe Erholungsnutzung als gering einzustufen. Die Freizeitnutzung der Kleingartenanlage 
erfährt Beeinträchtigungen durch die angrenzende gewerbliche Nutzung in Form von 
Lärmemissionen und zeitweiligen Erschütterungen. Die Intensität der Beeinträchtigungen ist in 
Abhängigkeit der Tageszeit sehr unterschiedlich zu beurteilen. Des Weiteren wirken optische 
Beeinträchtigungen durch die Gebäude der Gewerbegebiete. Durch Bepflanzungen werden 
diese Wirkungen bereichsweise minimiert. 
 

 

 

 

Abb. 9   Übergangsbereich zwischen Kleingar-
tengelände und Gewerbegebiet. Opti-
sche Wirkung der gewerblich genutz-
ten Gebäude ist hoch.  

 Abb. 10 Übergangsbereich zwischen Kleingar-
tengelände und Gewerbegebiet. 
Durch Bepflanzung wird das angren-
zende Gewerbegebiet nicht wahrge-
nommen. 
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Im Plangebiet sind keine ausgewiesenen Rad- und Fußwege vorhanden. Der südlich der Klein-
gartenanlage verlaufende Wirtschaftsweg wird relativ stark von Fußgängern und Radfahrern 
frequentiert und zur Erschließung des nördlich des Plangebietes liegenden Freiraumes und 
Waldbereiches genutzt. Diese Landschaftsräume weisen eine hohe Bedeutung für die wohnum-
feldnahe Erholungsnutzung auf.  

Konfliktanalyse 

Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes werden die bisher als Industriegebiet festge-
setzten südlichen Bereiche der für die individuelle Erholungsnutzung bedeutsamen Kleingar-
tenanlage als private Grünfläche mit Zweckbestimmung wohnungsferne Gärten ausgewiesen. 
Hierdurch wird die vorhandene Nutzungssituation planungsrechtlich gesichert. Im Bereich der 
Kleingartenanlage soll ein 10 m breiter Streifen südlich des Wellbaches für die landschaftspfle-
gerische Nutzung bereitgestellt werden. Hierdurch kann der Wellbach naturnaher entwickelt 
werden, was langfristig zur Erhöhung seines Erlebniswertes führen wird.  
 
Durch die Ausweisung des Rad- und Fußweges südlich der Kleingartenanlage bzw. der Anbin-
dung der Straße Am Uhlenteich an den Sattelmeyerweg werden wichtige Wegeverbindungen 
planungsrechtlich gesichert.  
 
Insgesamt sind keine Beeinträchtigungen der Erholungsnutzungen durch die Neuaufstellung 
des Bebauungsplanes zu erwarten.  

4.4 Schutzgut Tiere 

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes wurden keine gesonderten Erhebungen zum 
Schutzgut Tiere durchgeführt. Die Belange des Schutzgutes werden primär im Rahmen der 
Artenschutzprüfung (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2012) betrachtet. Die Untersu-
chungsergebnisse werden im Kap. 4.6 zusammengefasst. 

Bestandsanalyse  

Die Kleingartenanlage stellt hinsichtlich der strukturellen Ausprägung einen Lebensraum für 
Arten dar, die Siedlungsbereiche und Parkanlagen besiedeln. Aufgrund der Lage zur offenen 
Landschaft im Norden des Plangebietes kann die Kleingartenanlage eine Funktion als Teille-
bensraum für Arten der halboffenen Kulturlandschaft sowie für Arten mit großen Raumansprü-
chen übernehmen. Die Gärten innerhalb der Wohnbebauung sowie die Grün- und Brachflächen 
im Bereich der gewerblich genutzten Flächen bieten Lebensraum für anspruchslose und stör-
unempfindliche Arten der Siedlungsbereiche.  
 
Generell weisen die Gehölzstrukturen im Plangebiet (Gehölzstreifen, Baumreihen, Einzelbäume 
und Gebüsche) eine Eignung als Bruthabitat für Vogelarten (insbesondere Baum- und Ge-
büschbrüter) auf. Einige Bäume im Plangebiet weisen Spalten und Höhlungen auf, die als po-
tenzielle Quartierstandorte für Fledermäuse und einige Höhlenbrüter fungieren können. Horste 
an Bäumen wurden nicht festgestellt. Der Großteil der gewerblich genutzten Gebäude kann 
aufgrund der baulichen Struktur (glatte Gebäudeoberflächen, keine Einflugmöglichkeiten) keine 
Lebensraumeignung für Tiere übernehmen. Demgegenüber weisen einige Wohngebäude sowie 
die Hütten in der Kleingartenanlage eine potenzielle Quartiereignung für Fledermäuse und Vö-
gel auf. 
 
Die nordwestlich des Plangebietes liegenden Acker- und Grünlandflächen bieten Lebensraum 
für Offenlandarten und der nordöstlich liegende Eichen- Buchenwald für waldbewohnende Ar-
ten. Im Bereich des Wellbaches ist das Vorkommen von an Wasser gebundene Arten zu erwar-
ten. Aufgrund der stofflichen und strukturellen Belastung des Wellbaches ist lediglich mit dem 
Vorkommen von anspruchslosen und verbreiteten Fließgewässerarten zu rechnen.  
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Konfliktanalyse 

Große Bereiche des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. III/2/09.01 sind bisher als Indust-
rie-, Gewerbe- und Mischgebiet ausgewiesen. Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans 
III/3/88.00 wird im Wesentlichen die bestehende Nutzungsstruktur gesichert, weshalb sich aus 
planungsrechtlicher Sicht kein Verlust von Lebensräumen ergibt. 
 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes wird es jedoch zum Verlust von bisher unbebauten 
Freiflächen (Bracheflächen, Obstgärten) kommen. Mit dem geplanten Vorhaben und der damit 
einhergehenden Nutzung für Gewerbe-, und Verkehrsflächen werden die bisherigen Freiflächen 
ihre Funktion als Lebensraum und Nahrungshabitat anpassungsfähiger und störungsunemp-
findlicher Arten der Siedlungsbereiche verlieren. Es wird zum Verlust von Bäumen mit potenzi-
eller Quartiereignung für Fledermäuse und Vögel kommen. Inwieweit den neu entstehenden 
Grünflächen im Bereich der Gewerbeflächen eine bedeutende Lebensraumfunktion zukommt, 
hängt maßgeblich von deren Gestaltung und Nutzungs- bzw. Pflegeintensität ab. 
 
Durch die Ausweisung eines 10 m breiten Schutzstreifens südlich des Wellbaches und die Ent-
fernung von Uferverbau wird es zu einer strukturellen Verbesserung des Wellbaches kommen. 
Hierdurch wird sich die Lebensraumeignung des Wellbaches für aquatische Tierarten erhöhen. 
Weiterhin werden durch die Bepflanzung des Wellbaches naturnahe Strukturen geschaffen, die 
von Tierarten, die sich an Leitlinien orientieren (z. B. Fledermäuse), genutzt werden können.  

4.5 Schutzgut Pflanzen 

Für das Plangebiet und einen 50 m umgebenden Korridor wurde durch den Verfasser eine flä-
chendeckende Biotoptypenkartierung erstellt. Die angetroffenen Biotoptypen werden entspre-
chend der aktuellen Biotopkartierung Nordrhein-Westfalen (LANUV 2009) klassifiziert. Die grafi-
sche Darstellung erfolgt im Bestandsplan im Anhang.  

Bestandsanalyse 

Plangebiet 

Im Plangebiet können drei Teilbereiche differenziert werden. Dies sind die durch Wohnnutzung 
geprägten Bereiche beidseitig der Hellingstraße und der Straße Am Uhlenteich, die den Wohn-
baubereich an der Straße Am Uhlenteich dreiseitig umschließenden überwiegend gewerblich 
genutzten Bereiche und die gärtnerisch genutzte Grabelandfläche zwischen Siedlungsrand und 
Wellbach. Die einzelnen Teilbereiche werden im Weiteren dargestellt. 
 
Wohnbebauung 

Im Westen und im Zentrum des Plangebietes befinden sich größtenteils zweigeschossige Ein-
zelhausbebauungen, die vornehmlich zu Wohnzwecken genutzt werden. In sehr geringem Um-
fang sind gewerbliche Nutzungen innerhalb der Gebäude vorhanden. Auf allen Grundstücken 
befinden sich teils größere Gärten, die vornehmlich als Ziergärten genutzt werden. Im Bereich 
der Wohnbebauung an der Straße Am Uhlenteich befindet sich eine kleine Obstwiese. Die 
Obstbäume - vornehmlich Apfel, Pflaume und Kirsche, weisen Brusthöhendurchmesser von 10 
bis 40 cm auf.  
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Abb. 11 Wohngebäude an der Hellingstraße.   Abb. 12 Wohngebäude an der Straße Am 
Uhlenteich.  

 

 

 

Abb. 13 Ziergärten an der Hellingstraße.  Abb. 14 Obstwiese an der Straße Am Uhlen-
teich.  

Gewerbliche Nutzungen  

Südlich der Kleingartenanlage und nördlich der Wohnbebauung an der Straße Am Uhlenteich 
befinden sich ein Betonwerk und Einrichtungen der evangelischen Freigemeinde. Diese Berei-
che weisen einen hohen Versiegelungsgrad auf; lediglich in den Randbereichen kommen ein-
zelne Gehölze und Pflanzbeete vor. Südlich und östlich der Wohnbebauung an der Straße Am 
Uhlenteich schließen sich unterschiedliche gewerbliche Nutzungen mit einem insgesamt hohen 
Versiegelungsgrad an. Auf den Freiflächen der Gewerbebetriebe kommen vornehmlich intensiv 
genutzte Pflanzbeete und Rasenflächen mit einzelnem Baumbestand vor.  
 

 

 

 

Abb. 15 Gewerblicher Betrieb an der Herfor-
der Straße. 

 Abb. 16 Betonwerk. 
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Innerhalb des Gewerbegebietes sind zwei größere Grünflächen mit älterem Gehölzbestand, 
zwei Brachflächen und eine alte Obstwiese vorhanden. Die eine Grünfläche befindet sich nörd-
lich eines Elektrogewerbes und setzt sich aus einer großen Rasenfläche mit randlich stocken-
den, teils älterem Baumbestand zusammen. Eine weitere Grünfläche befindet sich westlich der 
Einmündung der Sattelmeyerweg in die Herforder Straße. Sie stellt eine große Rasenfläche mit 
älterem Baumbestand dar.  
 

 

 

 

Abb. 17 Grünfläche zwischen Sattelmeyerweg 
und Herforder Straße. 

 Abb. 18 Grünfläche mit altem Baumbestand 
nördlich des Elektrobetriebes. 

 
Eine Brachefläche liegt östlich des Betonwerkes. Auf dieser teils versiegelten Brachfläche 
stockt eine artenreiche Hochstaudenflur mit Kräutern wie Wilder Möhre, Gemeinem Beifuß, Ka-
nadischer Goldrute und diversen Distelarten sowie Dominanzbeständen des Landreitgrases. 
Randlich wachsen vornehmlich Brennnesseln. Die zweite - größere - Brachefläche liegt nördlich 
der Tankstelle am Sattelmeyerweg. Der Boden ist größtenteils schotterig und teilweise versie-
gelt. In feuchteren Senken sind feuchteliebende Arten wie Blutweiderich, Gänsefingerkraut und 
Flatterbinsen vorhanden. In den anderen Bereichen sind ruderale Arten wie Kanadische Goldru-
te und Weißer Steinklee verbreitet. In den Randbereichen stocken Weiden und Brombeeren. 
Östlich grenzt an die Brachfläche eine wenig gepflegte Obstwiese. Dem mäßig artenreichen 
Grünland sind zahlreiche Ruderalarten beigemischt; partiell dominiert die Brombeere. Auf der 
alten Obstwiese stocken über 20 Obstbäume (Kirsche, Apfel, Pflaume und Birne). 
 

 

 

 

Abb. 19 Brachfläche östlich des Betonwerkes.   Abb. 20 Brachfläche nördlich der Tankstelle.  
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Abb. 21 Brachfläche nördlich der Tankstelle.  Abb. 22 Obstwiese nordöstlich der Tankstelle.  

 
Kleingartenanlage 

Im Norden des Plangebietes erstreckt sich eine Kleingartenanlage, die eine relativ hohe Struk-
turvielfalt aufweist. Innerhalb der Kleingartenanlage sind sowohl Nutz- als auch Ziergärten mit 
einem relativ hohen Baumanteil vorhanden.  
 

 

 

 

Abb. 23 Kleingartenanlage im Norden des 
Plangebietes. 

 Abb. 24 Hütten der Kleingartenanlage. 

 

 

 

 

Abb. 25 Intensiv gepflegte Bereiche.   Abb. 26 Brachgefallener Garten.  
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Umgebung des Plangebietes 

Östlich des Plangebietes schließen sich an den Sattelmeyerweg weitere gewerbliche Nutzun-
gen in Form eines Recyclinghofes an. Südlich des Plangebietes verläuft die Herforder Straße, 
an die südlich Gewerbe und Wohnbebauung angrenzen. Westlich des Plangebietes erstreckt 
sich eine Gewerbebrache. In diesem Bereich konnten sich zwischen den asphaltierten Flächen 
bis zu 4 m hohe Birken und Weiden etablieren. In anderen Bereichen kommen Hochstaudenbe-
stände mit Weidenröschen, Kanadischer Goldrute und Landreitgras vor. Auf etwas mageren 
Flächen dominieren Johanniskraut und Greiskrautarten. Weiter östlich schließen sich an die 
Gewerbebrache die Hellingkampschule und eine ehem. Gärtnerei sowie Wohnbebauung an. 
Nördlich des Plangebietes verläuft der Wellbach - ein geradlinig verlaufendes, strukturarmes 
Fließgewässer. Nordwestlich des Wellbaches erstrecken sich Acker- und Grünlandflächen so-
wie ein Einzelgehöft mit einem Garten mit altem Baumbestand. Nordöstlich des Plangebiets 
stockt ein Eichen-Buchenwald mit z. T. sehr altem Baumbestand. In feucht-nassen Senken und 
in Bachnähe stehen häufig Erlenwälder mit reicher Krautschicht. Von Westen kommend durch-
fließt der größtenteils naturnah ausgebildete Aßbach das Untersuchungsgebiet.  
 

 

 

 

Abb. 27 Gewerbebrache westlich des Plange-
bietes. 

 Abb. 28 Eichen-Buchenmischwald nordöstlich 
des Plangebietes. 

 

 

 

 

Abb. 29 Ackerfläche nordwestlich des Plan-
gebietes. 

 Abb. 30 Mäßig artenreiche Fettwiese nördlich 
des Plangebietes. 

Konfliktanalyse  

Große Bereiche des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. III/2/09.01 sind bisher als Indust-
rie-, Gewerbe- und Mischgebiet ausgewiesen und somit überbaubar. Dies trifft auch auf die 
südlichen Bereiche der Kleingartenanlage zu, die zurzeit als Industriegebiet (GRZ 0,7) festge-
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setzt sind. Des Weiteren weist der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. III/2/09.01 ein über 
die vorhandenen Verkehrswege herausreichendes Verkehrsnetz aus.  
 
Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans III/3/88.00 wird im Wesentlichen die bestehende 
Nutzungsstruktur gesichert. Dies bedeutet, dass sich sowohl die Fläche der Baugebiete als 
auch die überbaubare Grundfläche verringern wird. Die als Industriegebiet ausgewiesenen Be-
reiche der Kleingartenanlage werden als private Grünfläche festgesetzt. Durch die geplanten 
Festsetzungen wird im Wesentlich das vorhandene Verkehrsnetz gesichert, was zur Folge hat, 
dass bisher ausgewiesene Verkehrswege aus der Planung genommen und geplante Ausbau-
breiten auf die vorhandenen Straßenbreiten reduziert werden.  
 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes wird es jedoch zum Verlust von bisher unbebauten 
Freiflächen kommen. Es handelt sich hierbei um zwei größere Grünflächen mit älterem Gehölz-
bestand, zwei Brachflächen und zwei alten Obstwiesen. In Verbindung mit dem Vorhaben wer-
den die genannten Vegetationsstrukturen vollständig verloren gehen. In der Folge werden 
überwiegend Gebäude und versiegelte Flächen und Grünflächen in Form von Zierrasen und 
Staudenbeeten entstehen. Diese werden hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Lebensraum-
bedeutung jedoch von einer wesentlich geringeren ökologischen Bedeutung sein.  
 
Demgegenüber wird im Bereich des Wellbaches ein 10 m breiter Schutzstreifen ausgewiesen, 
in dem vorhandene Hütten abgerissen und uferbegleitende Gehölzstrukturen entwickelt werden 
sollen. Weiterhin sollen Uferbefestigungen entfernt werden. Hierdurch werden die Vorausset-
zungen für die Entwicklung von naturnäheren Fließgewässerbereichen mit einer hohen ökologi-
schen Bedeutung geschaffen.  

4.6 Geschützte Arten gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Die Aspekte des Artenschutzes für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 
„Am Uhlenteich“ wurden im Rahmen einer Artenschutzprüfung (ASP) (MESTERMANN LAND-

SCHAFTSPLANUNG 2012) betrachtet. Die Ergebnisse sind im Folgenden zusammenfassend dar-
gestellt. 
 
Ein Großteil des Plangebietes unterliegt bereits gewerblichen Nutzungen bzw. wird zu Wohn-
zwecken genutzt. Die im Nordwesten des Plangebietes liegende Kleingartenanlage wird als 
private Grünfläche ausgewiesen. Südlich des Wellbaches wird im Bereich der Kleingartenanla-
ge ein 10 m breiter Schutzstreifen zur Umsetzung von landschaftspflegerischen Maßnahmen 
festgesetzt. Hierdurch werden einerseits Retentionsraum für den Wellbach und Strukturen für 
Arten, die sich an Leitlinien orientieren, geschaffen. Andererseits werden Gartenhäuser entfernt, 
die hinsichtlich ihrer Struktur potenzielle Quartierstandorte für Fledermäuse darstellen. Relevan-
te Wirkfaktoren durch das Vorhaben sind durch die mögliche Flächeninanspruchnahme und die 
nachhaltige Beanspruchung der anstehenden Biotopstrukturen auf einigen unbebauten Freiflä-
chen im Plangebiet zu erwarten. Dies umfasst eine Obstwiese innerhalb der Wohnbebauung 
sowie eine Obstwiese, zwei Bracheflächen und zwei größere Grünflächen innerhalb des Ge-
werbegebietes. Im Plangebiet besteht durch die vorherrschende gewerbliche Nutzung und die 
angrenzenden Verkehrswege (Herforder Straße) eine erhebliche Vorbelastung durch akusti-
sche und optische Störungen.  
 
Es befinden sich Gebäude mit potenzieller Quartiereignung für Fledermäuse im Plangebiet. 
Innerhalb des 10 m breiten Schutzstreifens südlich des Wellbachs ist der Abbruch der Garten-
häuser zur Realisierung von landschaftspflegerischen Maßnahmen erforderlich. Weiterhin las-
sen die Festsetzungen im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung bzw. eine Wohnnutzung 
im Plangebiet zu, weshalb eine Umnutzung bzw. ein Abbruch von Gebäuden zulässig ist. Soll-
ten Gebäude(teil)ab-brüche durchgeführt werden, so sind potenzielle Betroffenheiten von Ge-
bäude bewohnenden Arten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG nicht auszuschließen. 
Eine Überprüfung der konkreten Quartiereignung ist zu diesem Zeitpunkt nicht zielführend, da 
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sich bis zu einer späteren Inanspruchnahme jederzeit Quartiere etablieren können. Zur Vermei-
dung von artenschutzrechtlichen Betroffenheiten zum Zeitpunkt der Umnutzung sollte zeitnah 
vor den Abbrucharbeiten eine Kontrolle der Gebäude auf eine Quartiernutzung durch Gebäude 
bewohnende Arten durchgeführt werden.  
 
Zu den im Untersuchungsgebiet erfassten Lebensraumtypen mit einer potenziellen wirkungs-
spezifischen Beeinträchtigung zählen: 
 

 Laubwälder mittlerer Standorte 

 Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

 Äcker 

 Säume und Hochstaudenfluren 

 Gärten  

 Gebäude 

 Fettwiesen und -weiden 

 Fließgewässer 
 
Im Hinblick auf die derzeitige Situation im Untersuchungsgebiet wurde das Fachinformations-
system „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) sowie die Landschafts- und Informati-
onssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LINFOS) ausgewertet. Im Rahmen der am 19. und 20.07.2011 sowie am 
20.02.2012 erfolgten Ortsbegehungen wurden die Lebensraumtypen erfasst und Gehölzstruktu-
ren auf das Vorkommen von Höhlungen und Spalten mit Quartiereignung für Fledermäuse und 
Höhlenbrüter überprüft.  
 
Die Artenrecherche ergab Hinweise zum Vorkommen von 42 betrachtungsrelevanten Tierarten 
im Untersuchungsgebiet (14 Fledermausarten, 25 Vogelarten, 2 Amphibienarten und 1 Reptili-
enart). Artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten sind im Untersuchungsgebiet nicht be-
kannt.  
 
Im Rahmen der Konfliktanalyse (Stufe I) konnte eine Betroffenheit der häufigen und verbreiteten 
Vogelarten unter Einhaltung der folgenden Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  
 

 Zur Vermeidung der Verbotstatbestände sollte eine Begrenzung der Inanspruchnahme 
von Gehölzen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (01. März bis 30. September) erfolgen. 
Fäll- und Rodungsmaßnahmen sollten dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober 
und dem 28. Februar durchgeführt werden.  

 Vor dem Fällen der Bäume mit künstlichen Bruthöhlen sind diese auf einen Besatz mit 
Vögeln zu kontrollieren. Falls eine Quartiernutzung bestätigt werden kann, sollten die Ro-
dearbeiten bis zur Aufgabe der Quartiernutzung verschoben werden oder die Tiere fach-
kundig geborgen und in Ersatzquartiere umgesiedelt werden.  

 
Für die folgenden 9 Arten konnten wirkungsspezifische Beeinträchtigungen nicht gänzlich aus-
geschlossen werden: 
 

 Braunes Langohr 

 Fransenfledermaus 

 Große Bartfledermaus 

 Großer Abendsegler 

 Kleiner Abendsegler 

 Rauhautfledermaus 

 Wasserfledermaus 

 Gartenrotschwanz 

 Waldkauz 
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Für diese Tierarten wurde eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) durchge-
führt. 
 
Fledermausarten 

Durch die Überbauung von unbebauten Freiflächen kann es zum Verlust von Bäumen mit po-
tenziellen Quartierstandorten für baumbewohnende Fledermausarten kommen. Die ökologische 
Funktion der potenziellen Quartierstandorte kann durch die Schaffung von Ersatzquartieren im 
Waldbereich nördlich des Plangebietes erhalten werden.  
Das Töten und Verletzen von Tieren kann ausgeschlossen werden, wenn die Fäll- und Ro-
dungsarbeiten außerhalb der Wochenstubenphase (01. Mai bis 31. Juli) und der Überwinte-
rungsphase (01. Oktober bis 31. März) durchgeführt werden. Ist es nicht möglich, diese Zeit-
räume zu vermeiden, sollte vorher geprüft werden, ob Wochenstuben oder Überwinterungsge-
sellschaften vorkommen. Falls eine Quartiernutzung bestätigt werden kann, sollten die Fäll- und 
Rodearbeiten bis zur Aufgabe der Quartiernutzung verschoben werden oder die Tiere fachkun-
dig geborgen und in Ersatzquartiere umgesiedelt werden. Vor der Beseitigung der Quartier-
standorte sollten Maßnahmen durchgeführt werden, die eine Wiederbesiedlung der Quartiere 
verhindern (z. B. Bestreichen der Quartiere mit Buchenholzteer).  

Vogelarten 

Im Rahmen der vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände kann aufgrund der räumlichen 
Situation, der Habitatansprüche und der Vorbelastungen im Plangebiet eine artenschutzrechtli-
che Betroffenheit des Waldkauzes ausgeschlossen werden.  
 
Durch die Überbauung von unbebauten Freiflächen kann es zum Verlust von Bäumen mit po-
tenziellen Bruthöhlen des Gartenrotschwanzes kommen. Die ökologische Funktion der potenzi-
ellen Quartierstandorte kann durch die Installation von Bruthöhlen im Bereich der Kleingarten-
anlage im Plangebiet erhalten werden. Das Töten und Verletzen von Tieren kann ausgeschlos-
sen werden, wenn die Fäll- und Rodungsarbeiten außerhalb der Brutzeit (01. März bis 30. Sep-
tember) durchgeführt werden. 
 
Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der Schaf-
fung von Ersatzquartieren für baumbewohnende Fledermausarten und den Gartenrotschwanz 
kann im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. III/3/88.00 „Am Uhlen-
teich“ eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung von Arten ausgeschlossen werden. 

4.7 Schutzgut Boden 

Bestandsanalyse 

Große Bereiche des Plangebietes werden gewerblich oder durch Wohnbebauung genutzt. Im 
Bereich der versiegelten Flächen (Gebäude, Straßen, Stellplatzflächen und Zufahrten) sind kei-
ne natürlichen Böden mehr vorhanden. Die Verbreitung der Böden im Plangebiet wird in der 
folgenden Abbildung dargestellt.  
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Abb. 31 Verbreitung der Böden im Plangebiet (schmale rote Strichlinie) (GD NRW 2007)  

 
Im Plangebiet stehen überwiegend typische Pseudogleye an. Am südlichen Rand des Plange-
bietes kommen Gley-Podsole vor. Im Bereich der Grabelandflächen im Norden des Plangebie-
tes sind aus Bachablagerung entstandene typische Gleyböden verbreitet. Sämtliche im Plange-
biet vorkommenden Böden werden als nicht schutzwürdig eingestuft. 
 
In der folgenden Tabelle werden die im Plangebiet vorkommenden Böden charakterisiert. 
 

Tab. 3    Bodenvorkommen im Plangebiet (GD NRW 2007) 

Code / Bodentyp 
Bodenart über Schutzwürdigkeit 

aus aus Stufe wegen 

L3916_S342SW3 
Typischer Pseu-
dogley, 

zum Teil Parabrauner-
de-Pseudogley 

Schluffiger Lehm 
Festgestein; sandig-toniger 
Lehm, schwach steinig 

nicht bewertet 

Löß Sandstein und Tonstein 

L3916_G351GW2 
Typischer Gley 

zum Teil Braunerde-
Gley 

schluffiger Lehm, zum 
Teil schluffig-toniger 
Lehm 

 
nicht bewertet 

Bachablagerung  

L3916_G-P851GW4 

Gley-Podsol, zum Teil 
tiefreichend humos;  

Sand, zum Teil humos Sand 

nicht bewertet 

Flugsand 
Terrassenablagerungen 
oder Flugsand 

Altlasten 

Im Südosten des Plangebietes befindet sich der Altstandort AS 85. Das dort vorkommende 
Tankstellengrundstück ist bereits saniert worden. 
 
Außerhalb des Plangebietes ist im Westen der Altstandort AS 110 bekannt. Es handelt sich um 
eine ehemalige Pkw- und Lkw-Servicestation der Mercedes Benz AG. Die verunreinigten Berei-
che wurden im Zuge der Abbrucharbeiten separiert und entsorgt. Jenseits der Straße Jöllheide 

1 

 
7 
 
 

2 

 
7 
 
 

3 

 
7 
 
 

 

Legende: 

1: 

Typischer 
Pseudogley 

2: 

Typischer Gley 

3: 

Gley-Podsol 
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befindet sich die Altablagerung B 454, ein mit Boden verfüllter Entwässerungsgraben. Nord-
westlich des Plangebietes befindet sich die Altablagerung BH 541. Im Rahmen einer 1988 
durchgeführten Untersuchung der Bodenluft konnte festgestellt werden, dass der mit Bauschutt, 
Hausmüll und Gartenabfällen verfüllte Bombentrichter keine Gefahr für die Waldnutzung dar-
stellt. Östlich des Plangebietes liegt der Altstandort AS 131. Im Zuge des Neubaus eines Mö-
belhauses wurden die vorkommenden Bodenverunreinigungen saniert. Sämtliche im Plangebiet 
und der Umgebung vorkommende Altlastenstandorte sind entweder saniert oder stellen keine 
Gefahr für die geplante Nutzung dar (STADT BIELEFELD 2012). 

Konfliktanalyse 

Als natürlicher Boden ist im Plangebiet im Bereich der nicht überbauten oder versiegelten Flä-
chen (vornehmlich Kleingartenanlagen) ein typischer Gley und ein typischer Pseudogley ver-
breitet. Im Süden des Plangebietes stehen kleinflächig Gley-Podsole an. Sämtliche im Plange-
biet vorkommende Böden werden als nicht schutzwürdig eingestuft. 
 
Für Böden gilt gemäß § 1 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) der folgende Vorsor-
gegrundsatz: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei 
sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Böden, welche die Boden-
funktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) im be-
sonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 Satz 1 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung), 
sind besonders zu schützen“. 
 
In § 4 Abs. 2 LBodSchG wird die folgende, generelle Prüfverpflichtung formuliert: „Bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen, bei Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen haben die 
damit befassten Stellen im Rahmen der planerischen Abwägung vor der Inanspruchnahme von 
nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten Flächen insbesondere zu prüfen, 
ob vorrangig eine Wiedernutzung von bereits versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder 
bebauten Flächen möglich ist“. 
 
Ein Großteil des Plangebietes ist bereits überbaut. Auf den nicht bebauten Freiflächen wird es 
vorhabensbedingt zu einem vollständigen Funktionsverlust von Böden kommen. Die Böden im 
Bereich der nicht überbauten Flächen im Gewerbegebiet erfahren in Verbindung mit den Bau-
arbeiten sowie der zukünftigen Nutzung eine nachhaltige Veränderung der Standortbedingun-
gen. 
 
Hinsichtlich ihres planungsrechtlichen Status sind die unbebauten Freiflächen jedoch bereits als 
Industrie-, Gewerbe- und Mischgebiet festgesetzt. Die größtenteils unbebauten Flächen der 
Kleingartenanlage werden als private Grünfläche ausgewiesen, was auch auf die aktuell als 
Industriegebiet festgesetzten südlichen Bereiche zutrifft. Durch die Neuaufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. III/3/88.00 wird sich der Anteil der überbaubaren Grundfläche insgesamt verrin-
gern.  

4.8 Schutzgut Wasser 

4.8.1 Grundwasser 

Bestandsanalyse 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines festgesetzten oder derzeit geplanten Wasserschutz-
gebietes (STADT BIELEFELD 2011B). Das Plangebiet liegt in einem „Gebiet ohne nennenswerte 
Grundwasservorkommen“ (GD NRW 1980).  
 

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/boden/bbsv2.htm#p12_8
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Die im Gebiet vorkommenden Grundwasserböden weisen einen mittleren Schwankungsbereich 
des Grundwassers von 0,4 bis 0,8 m (Gleyböden) bzw. 1,3 bis 2,0 m (Gley-Podsol) auf (GD 
NRW 2007). Eine Empfindlichkeit des Grundwassers im Bereich der Grundwasserböden, ins-
besondere der Gleyböden, in Bezug auf stoffliche Einträge ist demnach gegeben.  

Konfliktanalyse 

Das Niederschlagswasser der vorhandenen Bebauung wird über die in den umliegenden, teil-
weise privaten Straßen befindlichen Regenwasserkanäle ortsnah in den Wellbach geleitet 
(STADT BIELEFELD 2013). In Verbindung mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes werden 
sich die Größe der Baugebiete, die überbaubare Grundfläche und der Versiegelungsumfang der 
Verkehrsstraßen verringern. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Grundwassers sind daher 
durch die Planung nicht zu erwarten. Vorhabensbedingt kann es in Abhängigkeit von der Art der 
Oberflächenentwässerung durch die Überbauung derzeitiger Freiflächen zu einer flächenspezi-
fischen Verringerung der Grundwasserneubildungsrate kommen. 

4.8.2 Oberflächenwasser 

Bestandsanalyse 

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine gesetzlichen Überschwemmungsgebiete 
(STADT BIELEFELD 2011E). Entlang des Wellbachs gibt es zwei kleine natürliche Überschwem-
mungszonen, welche an das Plangebiet angrenzen (STADT BIELEFELD 2011F). 
 
Die nördliche Begrenzung des Plangebietes stellt der in West-Ost Richtung verlaufende Well-
bach (Gewässer Nr. 20) dar. Die Gewässergüte des Wellbaches ist im Bereich des Plangebie-
tes im Jahr 2010 mäßig belastet (Gewässergüte II) (STADT BIELEFELD 2011D).  
 
Der Wellbach ist ein geradlinig verlaufendes, relativ tief eingeschnittenes, schmales Fließge-
wässer. Im Bereich des Plangebietes grenzt auf der südlichen Gewässerseite die Kleingarten-
anlage direkt an das Gewässer an. Nordöstlich erstreckt sich ein Eichen-Buchenwald und 
nordwestlich befinden sich Acker- und Grünlandflächen. Im Bereich der landwirtschaftlichen 
Flächen wird der Wellbach auf der nördlichen Gewässerseite von Ufergehölzen (Weiden) ge-
säumt. Partiell ist das Vorkommen von Neophyten (Herkulesstaude) zu verzeichnen. Das Ge-
wässer ist insgesamt sehr strukturarm und weist im Bereich der Kleingartenanlage zahlreiche 
Uferbefestigungen und Ablagerungen von Gartenabfällen und Müll auf.  
 

 

 

 

Abb. 32 Wellbach zwischen Kleingärten und 
Eichen-Buchenwald.  

 Abb. 33 Verlauf des Wellbachs zwischen Ei-
chen-Buchenwald und Acker. 
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Abb. 34 Blick auf den Verlauf des Wellbachs 
im Bereich der Ackerflächen.  

 Abb. 35 Ufergehölze am Wellbach im Bereich 
der Acker- und Grünlandflächen. 

 

 

 

 

Abb. 36 Uferverbau und Einleitungen in den 
Wellbach. 

 Abb. 37 Kleingartennutzung bis in die Gewäs-
sersohle des Wellbachs. 

 

 

  

Abb. 38 Kleingartennutzung im Uferbereich 
des Wellbachs, Uferverbau und Ent-
sorgung von Gartenabfällen im Well-
bach.  

  

 
Für den Wellbach liegt ein Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF) 
vor. Die Gewässerstrukturgüte des Wellbachs wird für den gesamten Gewässerverlauf als stark 
bis übermäßig stark geschädigt eingestuft. Die Maßnahmen für den Abschnitt im Plangebiet 
sehen eine Förderung der natürlichen Laufentwicklung durch einseitige Gewässeraufweitungen 
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vor. Weiterhin ist ein beidseitiger Schutzstreifen (in Höhe des Waldes nur rechtseitig) vorgese-
hen.  
 
Die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen des Landschaftsplanes Bielefeld Ost sehen die Aus-
weisung eines 10 m breiten Schutzstreifens südlich des Wellbaches (Maßnahme 5.1-9) und die 
Entfernung der Uferbefestigung am Wellbach (Maßnahme 5.1-10) vor (STADT BIELEFELD 2005). 
 
Nördlich des Plangebietes verläuft im Bereich des Naturschutzgebietes „Großer Bruch am 
Wellbach“ der Aßbach, der nordöstlich des Plangebietes in den Wellbach mündet. Entlang des 
Aßbachs befinden sich beidseitig natürliche Überschwemmungszonen (STADT BIELEFELD 

2011C, E und F). 

Konfliktanalyse 

Der Bebauungsplan Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ weist einen 10 m breiten Schutzstreifen 
südlich des Wellbaches aus, in dem die Hütten der Kleingartenanlage entfernt werden sollen 
und der durchgehend bepflanzt werden soll. Durch die Entfernung der Uferbefestigung und 
punktuelle Gewässeraufweitung sollen die Vorraussetzung bzw. Initiale für eine natürliche Lau-
fentwicklung des Wellbaches geschaffen werden.  
 
Insgesamt werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes zu einer ökologischen Verbesse-
rung des Fließgewässerabschnittes des Wellbaches im Plangebiet führen.  

4.9 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsanalyse 

Die geplanten Gewerbe-, Misch- und Wohngebiete im Plangebiet befinden sich in einem nicht 
klimaempfindlichen Bereich. Demgegenüber werden die Flächen der Kleingartenanlage als 
hochklimaempfindliche Freiflächen eingestuft. Kaltluftproduzierende Flächen sind im Plangebiet 
nicht vorhanden (STADT BIELEFELD 2011G / STADTKLIMAANALYSE 2007).  
 
Die gewerblich genutzten Flächen und die Wohnbauflächen im Plangebiet weisen einen hohen 
bis relativ hohen Versiegelungsgrad auf und kennzeichnen sich durch eine starke Überwär-
mung einhergehend mit geringen Luftfeuchtewerten. Demgegenüber stellen die Flächen der 
Kleingartenanlage ein Grünflächenklimatop dar, das aufgrund des Gehölzanteils einen gemä-
ßigten Temperaturverlauf und eine flache Luftfeuchtekurve aufweist.  
Durch die südlich des Plangebietes verlaufende Herforder Straße besteht eine Vorbelastung 
des Mikroklimas durch Luftschadstoffe. 

Konfliktanalyse 

Die als klimaempfindlich eingestuften Flächen der Kleingartenanlage werden als private Grün-
fläche ausgewiesen. Durch die Festsetzungen ist der Schutz dieser Flächen gesichert. Für die 
restlichen Flächen im Plangebiet sind keine Erhöhungen der überbaubaren Fläche und der 
Bauhöhe vorgesehen. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft sind durch die Pla-
nung nicht zu erwarten.  
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4.10 Schutzgut Landschaft 

Bestandsanalyse 

Unter dem Schutzgut Landschaft werden die Landschaftsgestalt und das Landschaftsbild be-
trachtet.  
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Stadtgebietes von Bielefeld. Der südliche Bereich des Plan-
gebietes sowie das westlich, südlich und östlich angrenzende Umfeld sind geprägt von gewerb-
licher Nutzung, Wohnbebauung sowie Verkehrsinfrastruktur. Die Wohngebiete im Plangebiet 
mit der überwiegend zweigeschossigen Einzelbebauung sind durch teils große Gartenbereiche 
geprägt. Die Gewerbegebiete im Plangebiet weisen vornehmlich eine mehrgeschossige Bebau-
ung auf. Vereinzelt finden sich Freiflächen mit Grünanlagen, Bracheflächen und Gärten.  
 
Der nördliche Bereich des Plangebietes wird durch die Kleingartenanlage geprägt, welche einen 
Übergang zur nördlich an das Plangebiet angrenzenden freien Landschaft bildet. Die insgesamt 
gut strukturierte Kleingartenanlage weist einen relativ hohen Gehölzanteil auf.  
 
Für den von Norden blickenden Betrachter ergeben sich überwiegend Blickbeziehungen zur 
Kleingartenanlage. Wohngebäude und gewerblich genutzte Gebäude werden teilweise durch 
den Gehölzbestand der Kleingärten verdeckt.  
 
Das Gelände ist fast eben und weist Höhen von 97 m ü. NN im Westen und ca. 92 m ü. NN im 
Osten auf.  
 

 

Abb. 39 Blick von Nordwesten auf das Plangebiet. Im Vordergrund ist die Kleingartenanlage zu erkennen. 
Im Hintergrund befindet sich die Wohnbebauung an der Hellingstraße. 

Konfliktanalyse 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen orientieren sich an der ausgewiesenen Baugebietsart und der jeweiligen 
Bebauungsstruktur vor Ort, weshalb eine Beeinträchtigung des Ortsbildes durch die Neuaufstel-
lung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten ist.  
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Durch die Entwicklung eines ca. 10 m breiten Gehölzstreifens südlich des Wellbaches werden 
am nördlichen Rand des Plangebietes Strukturen geschaffen, die das Plangebiet zur freien 
Landschaft hin mittelfristig abschirmen werden.  
 
Weiterhin wird der bisher naturferne Wellbach einen naturnäheren Gewässerverlauf erhalten, 
was zu einer optischen Aufwertung des Landschaftsbildes führen wird. Insgesamt werden sich 
daher durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes positive Effekte für das Landschaftsbild 
ergeben.  

4.11 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Für das Plangebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmäler bekannt. Eine Beeinträchtigung von 
Kultur- und sonstigen Sachgütern ist nicht zu erwarten  

4.12 Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen 

Biologische Vielfalt 

Der Begriff der biologischen Vielfalt oder Biodiversität steht als Sammelbegriff für die Gesamt-
heit der Lebensformen auf allen Organisationsebenen, von den Arten bis hin zu den Ökosyste-
men.  
Das Plangebiet weist in diesem Zusammenhang eine Ausstattung auf, die infolge der Innen-
stadtlage und der anthropogenen Nutzung in Form der bestehenden gewerblichen Nutzung und 
der Wohnbebauung stark überprägt und verarmt ist. Den Grabelandflächen sowie einigen Bra-
cheflächen und Obstwiesen innerhalb der Gewerbe- und Wohngebiete kommt eine für Innen-
städte vergleichsweise hohe biologische Vielfalt zu. Aufgrund der örtlichen Randlage stellen die 
Grabelandflächen einen wichtigen Übergang zwischen den weitgehend verarmten Gewerbe- 
und Wohngebieten und der freien Landschaft mit den landwirtschaftlich genutzten Flächen und 
den Waldbereichen dar. 

Wechselwirkungen 

Zwischen den Schutzgütern im Untersuchungsgebiet bestehen komplexe Wechselwirkungen. 
Im Folgenden werden die relevanten Wechselwirkungen aufgezeigt.  
Die schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung des Naturhaushaltes im Untersuchungs-
gebiet berücksichtigt vielfältige Aspekte der funktionalen Beziehungen zu anderen Schutzgü-
tern. Somit werden über den schutzgutbezogenen Ansatz die ökosystemaren Wechselwirkun-
gen prinzipiell mit erfasst. Eine Zusammenfassung dieser möglichen schutzgutbezogenen 
Wechselwirkungen zeigt die nachstehende Tabelle.  
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Tab. 4    Zusammenfassung der schutzgutbezogenen Wechselwirkungen. 

Schutzgut / Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Menschen und  
menschliche Gesundheit 

- Immissionsschutz 

- Erholung 

- Der Mensch greift über seine Nutzungsansprüche bzw. 
die Wohn-, Wohnumfeldfunktion, sowie die Erholungs-
funktion in ökosystemare Zusammenhänge ein. Es ergibt 
sich eine Betroffenheit aller Schutzgüter. 

Pflanzen 

- Biotopfunktion 

- Biotopkomplexfunktion 

 

- Abhängigkeit der Vegetation von den Standorteigenschaf-
ten Boden, Klima, Wasser, Menschen 

- Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick auf die Wirk-
pfade Pflanzen-Mensch, Pflanzen-Tiere 

Tiere 

- Lebensraumfunktion 

- Abhängigkeit der Tierwelt von der Lebensraumausstat-
tung (Vegetation, Biotopvernetzung, Boden, Klima, Was-
ser) 

- Spezifische Tierarten als Indikator für die Lebensraum-
funktion von Biotoptypen 

Boden 

- Biotopentwicklungspotenzial 

- landwirtschaftliche Ertragsfähig-

keit 

- Schutzwürdigkeit von Böden, 

abgebildet über die natürlichen 

Bodenfunktionen und die Archiv-

funktion   

- Ökologische Bodeneigenschaften, abhängig von den geo-
logischen, geomorphologischen, hydrogeologischen, ve-
getationskundlichen und klimatischen Verhältnissen 

- Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

- Boden als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf 
Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-Wasser, Boden-
Mensch, Boden-Tiere 

- Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasser-
haushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, 
Grundwasserschutz) 

Wasser 

- Bedeutung im Landschaftswas-
serhaushalt 

- Lebensraumfunktion der Ge-
wässer und Quellen 

- potenzielle Gefährdung gegen-
über Verschmutzung 

- potenzielle Gefährdung gegen-
über einer Absenkung 

- Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimati-
schen, boden- und vegetationskundlichen bzw. nutzungs-
bezogenen Faktoren 

- Oberflächennahes Grundwasser in der Bedeutung als 
Faktor der Bodenentwicklung und als Standortfaktor für 
Biotope, Pflanzen und Tiere 

- Grundwasser als Transportmedium für Schadstoffe im 
Wirkgefüge Wasser-Mensch 

- Selbstreinigungskraft des Gewässers abhängig vom öko-
logischen Zustand 

- Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

Klima und Luft 

- Regionalklima  

- Geländeklima 

- klimatische Ausgleichsfunktion 

- lufthygienische Ausgleichsfunk-
tion 

- Geländeklima in seiner klimaphysiologischen Bedeutung 
für den Menschen 

- Geländeklima als Standortfaktor für Vegetation und Tier-
welt 

- Abhängigkeit von Relief und Vegetation /Nutzung 

- Lufthygienische Situation für den Menschen 

- Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische 
Ausgleichsfunktion 

- Luft als Transportmedium im Hinblick auf Wirkgefüge Luft-

Pflanze, Luft-Mensch 

Landschaft 

- Landschaftsgestalt 

- Landschaftsbild 

- Abhängigkeit der Landschaftsgestalt und des Land-
schaftsbildes von Landschaftsfaktoren wie Relief, Vegeta-
tion, Gewässer  

- Leit- und Orientierungsfunktion für Tiere 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

- Kulturelemente 

- Kulturlandschaften 

- Historischer Zeugniswert als wertgebender Faktor der 
Landschaftsgestalt und des Landschaftsbildes 
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5. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 

5.1.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit 

Vorhabensbedingte stoffliche Emissionen, Beeinträchtigungen durch Erschütterungen und 
durch Gewerbelärm, die durch die Umsetzung des Bebauungsplanes entstehen, sind nicht zu 
erwarten.  
 
Hinsichtlich der Belastungen durch Verkehrslärm sind für die überwiegenden Bereiche gesunde 
Wohnverhältnisse zu konstatieren. Für diese Bereiche sind keine Schallschutzmaßnahmen er-
forderlich. Dies gilt nicht für die Wohnhäuser Hellingstraße 1c, 4 und 4a, für die während des 
Beurteilungszeitraumes „Nacht“ an den Süd- und z. T. auch an den Westfassaden ungesunde 
Wohnverhältnisse ermittelt wurden. im Falle genehmigungspflichtiger Änderungen bzw. bei 
Neubauten würden an diesen Stellen Schutzmaßnahmen notwendig. Aus diesem Grund sollten 
die von den Gutachtern ermittelten und dargestellten Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109 im 
Bebauungsplan festgesetzt werden. Im Falle des Vollzuges würden diese passive Schall-
schutzmaßnahmen erfordern. 
 
Die Gutachter stellen fest, dass ein aktiver Lärmschutz in Form von Wänden oder Wällen auf-
grund der fehlenden Flächenverfügbarkeit keine Lösung darstellen (AKUS GMBH 2011A).  

5.1.2 Schutzgut Tiere 

Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange (MESTERMANN LANDSCHAFTS-PLANUNG 2012) 
zeigt, dass artenschutzrechtliche Betroffenheiten unter Berücksichtigung der folgenden Vermei-
dungsmaßnahmen ausgeschlossen werden können. 
 

 Zur Vermeidung der Verbotstatbestände sollte eine Begrenzung der Inanspruchnahme 
von Gehölzen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (01. März bis 30. September) erfolgen. 
Fäll- und Rodungsmaßnahmen sollten dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober 
und dem 28. Februar durchgeführt werden.  
 

 Vor dem Fällen der Bäume mit künstlichen Bruthöhlen sind diese auf einen Besatz mit 
Vögeln zu kontrollieren. Falls eine Quartiernutzung bestätigt werden kann, sollten die Ro-
dearbeiten bis zur Aufgabe der Quartiernutzung verschoben werden oder die Tiere fach-
kundig geborgen und in Ersatzquartiere umgesiedelt werden.  
 

 Um ein Töten und Verletzen von Tieren gem. § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG zu vermeiden, 
sollten Fällungen und Rodungen von Höhlenbäumen nicht innerhalb der Wochenstuben-
phase (01. Mai bis 31. Juli) und der Überwinterungsphase (01. Oktober bis 31. März) 
durchgeführt werden. Ist es nicht möglich, diese Zeiträume zu vermeiden, sollte vorher 
geprüft werden, ob Wochenstuben oder Überwinterungsgesellschaften vorkommen. Falls 
eine Quartiernutzung bestätigt werden kann, sollten die Fäll- und Rodearbeiten bis zur 
Aufgabe der Quartiernutzung verschoben werden oder die Tiere fachkundig geborgen und 
in Ersatzquartiere umgesiedelt werden. Vor der Beseitigung der Quartierstandorte sollten 
Maßnahmen durchgeführt werden, die eine Wiederbesiedlung der Quartiere verhindern 
(z. B. Bestreichen der Quartiere mit Buchenholzteer).  
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Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse 

Um ein ausreichendes Angebot an potenziellen Quartierstandorten weiterhin zu gewährleisten, 
sollten vor Beginn der Baumaßnahmen Fledermauskästen im Bereich des Wellbachwaldes in-
stalliert werden. Im Vergleich zu den Obstwiesen und Grünanlagen im Plangebiet stellt der 
Waldbereich nördlich des Plangebietes einen geeigneteren Lebensraum für Fledermäuse dar. 
Da Fledermäuse ihre Quartiere regelmäßig wechseln, besteht die Möglichkeit, den durch das 
Vorhaben reduzierten Quartierpool durch das Anbringen von Ersatzquartieren wieder aufzufül-
len. Hierdurch kann gewährleistet werden, dass die ökologische Funktion der betroffenen (po-
tenziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 
44 Abs. 1 Nr.3 i. V. m § 44 Abs. 5 BNatSchG).  
 
Für zwei Astlöcher mit Eignung als Zwischenquartier sollte ein Fledermausflachkasten (z. B. 
Schweglerflachkasten 1FF) und für ein potenzielles ganzjähriges Fledermausquartier sollten 
zwei Fledermausganzjahresquartiere (z. B. Schwegler Überwinterungshöhle 1 FW) installiert 
werden. Für ein potenzielles Überwinterungsquartier, dessen Eignung aufgrund der Lage stark 
eingeschränkt ist, sollte nur ein Fledermausganzjahresquartier angebracht werden. Die Flach-
kästen sind selbstreinigend und bedürfen keiner Kontrolle, wohingegen die Überwinterungshöh-
len regelmäßig gewartet werden müssen.  
 
Im Falle der Überbauung der jeweiligen Freiflächen ergibt sich für die jeweiligen Gebiete fol-
gender Bedarf an künstlichen Fledermauskästen: 

Obstwiese an der Straße Am Uhlenteich: 

10 potenzielle Fledermauszwischenquartiere 5 Fledermausflachkästen 
1 potenzielles ganzjähriges Fledermausquartier 
(Eignung stark eingeschränkt) 1 Überwinterungshöhle 

Brachfläche östlich der Privatstraße: 

1 potenzielles ganzjähriges Fledermausquartier 2 Überwinterungshöhlen 

Obstwiese östlich der Privatstraße: 

5 potenzielle ganzjährige Fledermausquartiere 10 Überwinterungshöhlen 
1 potenzielles Fledermauszwischenquartier 1 Fledermausflachkasten 

Grünfläche innerhalb des Gewerbegebietes: 

6 potenzielle Fledermauszwischenquartiere 3 Fledermausflachkästen 

Schaffung von Ersatzquartieren für den Gartenrotschwanz 

Im räumlichen Zusammenhang befinden sich weitere potenzielle Lebensräume des Gartenrot-
schwanzes (Kleingartenanlage). Der Gartenrotschwanz ist ein sehr anpassungsfähiger Höhlen- 
und Nischenbrüter und besiedelt auch künstliche Nisthilfen. Durch die Installation von vier Brut-
höhlen (z. B. Schwegler Nisthöhle 1B) im Bereich der Kleingartenanlage kann das Angebot in 
diesem potenziellen Lebensraum erhöht werden. Die Installation sollte vor Überbauung der 
Obstwiese erfolgen. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass die ökologische Funktion der 
betroffenen (potenziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang er-
halten bleibt (§ 44 Abs. 1 Nr.3 i. V. m § 44 Abs. 5 BNatSchG).  
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5.1.3 Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt 

Im Rahmen der Baumaßnahmen sowie der nachfolgenden Nutzung sollten sämtliche Maßnah-
men und Aktivitäten auf das Plangebiet beschränkt werden. Die Baustelleneinrichtungen und 
Materiallager sind außerhalb von Grünflächen anzulegen. Die planungsrechtlich im Bestand 
gesicherten Bäume sind während der Bauphase zu schützen. Hierbei sollte die DIN 18920, Ve-
getationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baumaßnahmen, Berücksichtigung finden.  

5.1.4 Schutzgut Boden 

Eine Beeinträchtigung natürlicher Böden in den Randbereichen wird zuverlässig verhindert, 
indem im Rahmen der Bautätigkeit die begleitenden Maßnahmen im Umfeld (z. B. Baustellen-
einrichtung, Materiallagerung, Materialtransport) auf das Plangebiet sowie die befestigten Flä-
chen beschränkt werden.  
 
Während niederschlagsreicher Perioden und direkt im Anschluss daran sollte auf alle Bodenar-
beiten verzichtet werden. Ober- und Unterboden sollten getrennt gelagert und wieder eingebaut 
werden. Nach Beendigung der Baumaßnahmen sollten verdichtete Böden auf künftigen Vegeta-
tionsflächen ausreichend tief gelockert werden.  

5.1.5 Schutzgut Wasser 

Die mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes einhergehenden Festsetzungen zum Well-
bach sind geeignet, um eine Umsetzung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen des Land-
schaftsplanes und der Maßnahmen des Konzeptes zur Entwicklung von Fließgewässern zu 
gewährleistet. Ein Bedarf an weiteren Maßnahmen ergibt sich nicht.  

5.1.6 Schutzgut Klima und Luft 

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine lokal- oder regionalklimatischen Veränderungen ver-
bunden. Ein Bedarf an Maßnahmen ergibt sich nicht.  
 

5.1.7 Schutzgut Landschaft 

In Verbindung mit dem Vorhaben sind keine maßgeblichen Veränderungen der Landschaftsge-
stalt und des Landschaftsbildes verbunden. Ein Bedarf an Maßnahmen ergibt sich nicht. 

5.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Eine Beeinträchtigung von Kultur- und sonstigen Sachgütern ist nicht zu erwarten. Ein Bedarf 
an Maßnahmen ergibt sich nicht.  

5.2 Kompensationsmaßnahmen 

5.2.1 Analyse der Eingriffsrelevanz des Vorhabens  

Der Bestand im Plangebiet sowie die zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens auf die Um-
weltschutzgüter wurden in den vorangegangenen Abschnitten in Bezug auf die Bebauungs-
planänderung detailliert beschrieben. Entsprechend der rechtlichen Vorgaben sind die nach 
Realisierung der ebenfalls beschriebenen Minderungsmaßnahmen verbleibenden Eingriffe in 
den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kom-
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pensieren. „Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können“ (Land-
schaftsgesetz (LG) NRW § 4 Abs. 1). Grundlage der Ermittlung des Kompensationsflächenbe-
darfs ist die Neuaufstellung des Bebauungsplanes.  

5.2.2 Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfs 

Die im Bebauungsplan Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ als Gewerbe-, Misch- und allgemeines 
Wohngebiet sowie Verkehrsflächen ausgewiesenen Bereiche sind bereits im seit dem 
27.02.1965 rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. III/2/09.01 „Sattelmeyerweg – Herforder 
Straße – Schillerstraße – Entlastungsstraße B 61“ als Industrie-, Gewerbe- und Mischgebiet 
bzw. als Verkehrsfläche ausgewiesen. Die Grundflächenzahl im ausgewiesenen Industriegebiet 
beträgt 0,7 und die im Gewerbegebiet 0,6. Der Bebauungsplan „Am Uhlenteich“ weist für das 
allgemeine Wohngebiet eine Grundflächenzahl von 0,4, für die Mischgebiete von 0,5 und für die 
Gewerbegebiet von 0,6 bzw. 0,8 dar. Teilbereiche von bisher als Industriegebiet ausgewiese-
nen Flächen werden als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Der Flächenanteil der öffentlichen 
Verkehrsfläche wird reduziert. Insgesamt ist festzustellen, dass der Anteil der überbaubaren 
Grundstücksflächen gegenüber den aktuell rechtswirksamen Festsetzungen zurückgenommen 
wird. Ein Bedarf an Kompensationsflächen ergibt sich daher nicht. 

5.3 Monitoring 

In der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a Baugesetzbuch (BauGB) wird die Beschreibung geplanter 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Umsetzung des Bebauungs-
plans auf die Umwelt gefordert. Im vorliegenden Fall ist ein derartiges Monitoring nicht erforder-
lich, da erhebliche Auswirkungen auf ökologisch hochwertige Bereiche nicht zu erwarten sind. 
Weiterhin birgt das geplante Vorhaben kein Risiko unvorhersehbarer, nicht im Rahmen der 
Umweltprüfung betrachteter Auswirkungen. 

6. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Gegenstand des hier vorliegenden Umweltberichtes ist die Neuaufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ in der Stadt Bielefeld. Parallel dazu wird die 210. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Am Uhlenteich“ durchgeführt. Wesentliches Planungsziel ist die 
„Neuausweisung des Nutzungsgefüges auf der Grundlage der örtlichen Bestandssituation und 
im Hinblick auf ein auch in Zukunft funktionsfähiges Nebeneinander unterschiedlicher Nut-
zungsfunktionen“ (STADT BIELEFELD 2013).  
 
Das Plangebiet liegt im Nordosten des Stadtbezirkes Mitte der Stadt Bielefeld. Westlich des 
Plangebietes erstreckt sich eine Gewerbebrache, südlich verläuft die Herforder Straße und öst-
lich grenzt ein Industriegebiet an. Der Wellbach bildet die nördliche Grenze des Plangebietes. 
Im Plangebiet lassen sich anhand der Nutzung drei Teilbereiche differenzieren. Dies sind die 
durch Wohnbebauung geprägten Bereiche beidseitig der Hellingstraße und der Straße Am 
Uhlenteich, die den Wohnbaubereich an der Straße Am Uhlenteich dreiseitig umschließende 
überwiegend gewerblich genutzten Bereiche und die Kleingartenanlage im Norden des Plange-
bietes. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ liegt im räumlichen 
Geltungsbereich des seit dem 27.02.1965 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. III/2/09.01 
„Sattelmeyerweg – Herforder Straße – Schillerstraße – Entlastungsstraße B 61“. Der rechtsver-
bindliche Bebauungsplan setzt den Innenbereich als Industriegebiet (GRZ 0,7, BMZ 6,0) und 
die südöstlichen Teilflächen als Gewerbegebiet (GRZ 0,6; GFZ 1,6) fest. Die kleinen Wohnbau-
grundstücke südwestlich der Hellingstraße und beidseitig der Straße Am Uhlenteich sind als 
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Mischgebiet mit einer zweigeschossigen Bebaubarkeit in offener Bauweise ausgewiesen. Die 
nördlichen und nordwestlichen Bereiche sind als öffentliche Grünfläche festgesetzt. 
 
Der neu aufzustellende Bebauungsplan Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ setzt für die Flächen 
südwestlich der Hellingstraße und beidseitig der Straße Am Uhlenteich ein allgemeines Wohn-
gebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und für die Bereiche nordöstlich der Hellingstraße 
und nordöstlich der Straße Am Uhlenteich ein Mischgebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,5 
fest. Für die Bereiche entlang der Herforder Straße, nordöstlich der Planstraße und im Nordos-
ten des Plangebietes ist ein Gewerbegebiet mit Grundflächenzahlen von 0,6 bzw. 0,8 ausge-
wiesen. Im Bereich der Grabelandflächen im Nordosten des Plangebietes ist die Ausweisung 
von privaten Grünflächen geplant. Weiterhin sollen die Verkehrsflächen an die aktuelle Situation 
und den Bedarf angepasst werden. 
 
Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ werden im We-
sentlichen die derzeitigen Nutzungen im Plangebiet planungsrechtlich gesichert. Der Flächen-
anteil der öffentlichen Verkehrsfläche wird reduziert, wohingegen sich die Fläche der öffentli-
chen Grünfläche erhöhen wird. Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes werden sich 
daher sowohl der Anteil an „störenden“ Nutzungen (Industrie- und Gewerbegebiet) als auch die 
Gesamtfläche der Baugebiete verringern. In den Wohn- und Mischgebieten wird der Anteil der 
überbaubaren Grundstücksflächen gegenüber den aktuell rechtswirksamen Festsetzungen zu-
rückgenommen. 
 
Die Bestandssituation entspricht in einigen Teilbereichen im Plangebiet nicht den Festsetzun-
gen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. III/2/09.01. Dies trifft insbesondere auf bis-
her unbebaute Bereiche im Zentrum und Osten des Plangebietes zu, auf denen aktuell Brach-
flächen und kleinere Obstwiesen vorkommen. Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ werden diese Bereiche überbaut, wodurch sich naturschutzfach-
lich relevante Wirkungen ergeben. Infolge der bestehenden Planungssituation haben diese Wir-
kungen aber keine Eingriffsrelevanz.  
 
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ergeben sich die folgenden Wirkungen: 
 

 Überbauung von planungsrechtlich als Industrie- und Gewerbegebiet bzw. Verkehrsfläche 
ausgewiesenen Brachflächen und Obstwiesen 

 Ausweisung eines 10 m breiten Schutzstreifens südlich des Wellbaches zur Entwicklung 
von landschaftspflegerischer Nutzung 

 im geringen Umfang Inanspruchnahme von privater Grünfläche (Kleingartenanlage) für 
Verkehrsflächen 

 
Neben der bau- und anlagebedingten Inanspruchnahme der Grundfläche können von der ge-
planten und aktuellen gewerblichen Nutzung betriebsbedingte Wirkungen in Form von 
Lärmemissionen und Erschütterung auf das Schutzgut Mensch ausgehen. In diesem Zusam-
menhang wurden durch Büro AKUS GMBH (2011A UND B) schalltechnische Gutachten und 
durch die Dekra (DEKRA 2011) ein Erschütterungsgutachten erarbeitet. 
 
In einer Bestandsermittlung wurden im Zuge der Umweltprüfung für die potenziell betroffenen 
Schutzgüter die Aspekte der bestehenden Umweltsituation im Plangebiet ermittelt und bewertet. 
Dazu sind Ortsbegehungen durchgeführt und die einschlägigen Datenbanken und Literaturstel-
len ausgewertet worden. 
 
Anhand der ermittelten Bestandssituation im Untersuchungsgebiet ist es möglich, die Umwelt-
auswirkungen, die von dem Vorhaben ausgehen, zu prognostizieren und den Umfang und die 
Erheblichkeit dieser Wirkungen abzuschätzen. 
Gemäß den Vorgaben des BauGB § 1 (6) werden im Rahmen der Umweltprüfung die Auswir-
kungen auf folgende Schutzgüter geprüft:  
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 Menschen und menschliche Gesundheit 

 Tiere 

 Pflanzen 

 Boden 

 Wasser 

 Klima und Luft 

 Landschaft 

 Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen  
 
Große Bereiche des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. III/2/09.01 sind bisher als Indust-
rie-, Gewerbe- und Mischgebiet ausgewiesen. Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans 
III/3/88.00 wird im Wesentlichen die bestehende Nutzungsstruktur gesichert, weshalb sich aus 
planungsrechtlicher Sicht keine Beeinträchtigungen von Schutzgütern ergeben werden.  
 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes wird es jedoch zum Verlust von bisher unbebauten 
Freiflächen kommen, wodurch sich naturschutzfachlich relevante Wirkungen ergeben. Zusam-
menfassend wird deutlich, dass von dem geplanten Vorhaben primär Wirkungen auf die 
Schutzgüter Böden, Pflanzen und Tiere ausgehen. In geringem Umfang werden sich Wirkungen 
auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit ergeben. Für die Schutzgüter Wasser-
Teilschutzgut Oberflächenwasser und die Landschaft werden positive ökologische Effekte er-
wartet. Relevante Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser- Teilschutzgut Grundwasser, Kli-
ma und Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten.  
 
Es wurden spezifische Maßnahmen zur Minderung der Wirkungen des Vorhabens benannt. Da 
durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/88.00 „Am Uhlenteich“ der Anteil der 
überbaubaren Grundstücksflächen gegenüber den aktuell rechtswirksamen Festsetzungen zu-
rückgenommen wird, ergibt sich kein Kompensationsflächenbedarf.  
 
 
 
 
Warstein-Hirschberg, Juli 2013 
 

Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
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